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Geleitwort

An der Friedrich-Alexander-Universität entzog man in der Zeit des Nationalsozialis-

mus in über 150 Fällen rechtmäßig Promovierten aus ideologischen und politischen 

Gründen ihren akademischen Grad. Durch diese Unrechtsakte wurden diese Perso-

nen unter dem Schein der Legalität aus der akademischen Gemeinschaft ausgesto-

ßen und ihre wissenschaftlichen Verdienste desavouiert.

Mit der vorliegenden, vierten Publikation zu diesem Thema haben sich nun alle sei-

nerzeitigen Fakultäten unserer Universität ihrer Verantwortung gestellt und die Ab-

erkennungsfälle aus ihrem Bereich dokumentiert. Nachdem bis vor einigen Jahren 

bundesweit zumeist der Mantel des Schweigens über diese Vorgänge gebreitet wor-

den war, zeugen nun Transparenz und Aufarbeitung von einem anderen Umgang mit 

diesen Belegen staatlicher Willkür. Zeichen dafür ist auch die öffentliche Würdigung 

der Betroffenen im Rahmen unserer Absolventen- und Promotionsfeiern. Nach den 

Philosophischen Fakultäten, die dies für ihre Disziplinen bereits vor einigen Jahren 

praktiziert und publiziert haben, sind nun mit dem vorliegenden Band auch die Ge-

denkakte der Medizinischen Fakultät und des Fachbereichs Rechtswissenschaft do-

kumentiert und einer breiten Öffentlichkeit zur Kenntnis gegeben.

Freilich kann weder die Offenlegung und wissenschaftliche Untersuchung dieser 

brüskierenden Akte noch deren Würdigung in öffentlichen Gedenkakten jene Nie-

derung universitären Handelns sühnen oder gar ungeschehen machen. Der offensi-

ve Umgang mit den Geschehnissen soll aber den Nachkommen der Gedemütigten 

Zeugnis davon ablegen, dass die Friedrich-Alexander-Universität, die diese Bürde 

mit den anderen deutschen Universitäten jener Jahre teilt, sich ihrer historischen 

Verantwortung bewusst ist und anstrebt, den betroffenen Promovierten, zumindest 

im Rahmen des heute noch Möglichen, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. 

Die Erinnerung an diese Schuld soll schließlich den künftigen akademischen Gene-

rationen Mahnung zur Wachsamkeit sein. Akademische Freiheit bedeutet auch, sich 

nicht den Zwängen ideologisch oder politisch motivierter Einfl ussnahme zu unter-

werfen.

Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske

Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg





Gedenkakt

der Medizinischen Fakultät

im Rahmen der Promotionsfeier

am 12. Juli 2008

im Auditorium maximum der Universität
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Einführung in den Gedenkakt

PROF. DR. WINFRIED NEUHUBER

Mit dem „Gedenkakt für die Opfer unrechtmäßiger Aberkennungen der Doktorwür-

de im Nationalsozialismus“ möchte die Medizinische Fakultät heute an ein dunkles 

 Kapitel deutscher Universitätsgeschichte erinnern, an dem auch die Erlanger Univer-

sität und die Medizinische Fakultät beteiligt waren.

Um die hiervon Betroffenen in unser kollektives Gedächtnis zurückzurufen, hat eine 

Arbeitsgruppe des hiesigen Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin in einem 

von Universität und Medizinischer Fakultät geförderten Projekt während der letzten 

beiden Jahre die Hintergründe dieser Vorgänge zu erhellen und die Schicksale der 

Betroffenen aufzuklären versucht.

Die beiden Projektleiter, Frau Kollegin Wittern-Sterzel und Herr Kollege Frewer, wer-

den jetzt aus ihren Ergebnissen, die vor wenigen Tagen in einer umfänglichen Stu-

die im Druck erschienen sind,1 berichten, und im Anschluss daran werden die beiden 

Projektmitarbeiterinnen Bettina Schottner und Anna Thiel die Namen verlesen, bevor 

der Dekan für eine abschließende Würdigung der Betroffenen das Wort ergreift.

1 Renate Wittern / Andreas Frewer: Aberkennungen der Doktorwürde im „Dritten Reich“. Depro-

motionen an der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen (Erlanger 

Forschungen Sonderreihe Bd. 12), Erlangen 2008.
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Hintergründe der Aberkennung der Doktorwürde an der 

Erlanger Medizinischen Fakultät im „Dritten Reich“

PROF. DR. RENATE WITTERN-STERZEL

Die Verleihung akademischer Grade und Würden gehörte seit dem Mittelalter zum 

Kernbestand der Autonomie der Universitäten. Seit dem 19. Jahrhundert, das eine 

Verstärkung des staatlichen Einfl usses auf die Bildungseinrichtungen mit sich brach-

te, bedurften die Promotionsordnun gen zwar der Genehmigung des Staates, die Ein-

zelheiten der Regelungen fi elen aber in die Verantwortlichkeit der Hochschulen und 

ihrer Fakultä ten. Hierzu gehörte auch die nachträgliche Aberkennung der Doktor-

würde, die bis in die Weimarer Zeit ein extrem seltenes Ereignis und auch nur in we-

nigen Promotions ordnungen überhaupt vorgesehen war. 

Dies änderte sich grundlegend nach der Machtübernahme durch die National-

sozialisten. Am 14. Juli 1933 – also vor fast genau 75 Jahren – erließen die Macht-

haber des „Dritten Reiches“ das „Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und 

die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit“, das besagte, dass „Reichs-

angehörige, die sich im Ausland aufhalten, der deutschen Staatsangehörigkeit für 

verlustig erklärt werden, sofern sie durch ein Verhalten, das gegen die Pfl icht zur 

Treue gegen Reich und Volk verstößt, die deutschen Belange geschädigt haben.“ 

Das Gesetz reagierte damit auf die erste große Emigrationswelle im Frühjahr 1933 

nach dem Reichstagsbrand, zielte also zunächst auf die politischen Gegner des 

 Regimes. Nachdem aber im weiteren Verlauf der dreißiger Jahre immer mehr Juden 

versuchten, sich durch Flucht ins Ausland zu retten, wurde es zunehmend auch ein 

Instrument zur gezielten Entrechtung der Juden.

Für die deutschen Universitäten wurde das Gesetz dadurch verhängnisvoll, dass 

es zum Ausgangspunkt einer weit reichenden Änderung der Promotionsordnungen 

führte. Die Initiative hierzu ging beschämender Weise von der deutschen Studen-

tenschaft aus, deren Repräsentant – ein Student aus München – mit der Begrün-

dung, dass die „emigrierten Landesverräter“ nicht würdig seien, einen deutschen 

Doktortitel zu tragen, das Kultusministerium aufforderte, allen Ausgebürgerten den 
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 akademischen Titel zu entziehen. Auf der Basis dieses Vorschlags, der in das neue 

reichsweite Promotionsrecht aufgenommen wurde, wurden bis 1945 weit über tau-

send überwiegend jüdische Doktoren und Doktorinnen ihres an einer deutschen 

Hochschule aufgrund wissenschaftlicher Leistungen erworbenen Doktortitels be-

raubt. Widerstand von Seiten der Universitäten gegen diesen Einbruch der Politik in 

die Wissenschaft hat es nicht gegeben. 

Eine weitere Bestimmung der seit 1934 durch verschiedene Erlasse staatlich geregel-

ten Promotionsordnung sah zudem vor, dass die Doktorwürde wieder entzogen wer-

den konnte, wenn ihr Träger wegen einer strafbaren Handlung verurteilt worden war. 

Zu diesen strafbaren Handlungen zählten insbesondere eindeutig als politisch und 

ideologisch zu klassifi zierende Delikte wie Hochverrat, Verstöße gegen das Heimtü-

ckegesetz, die so genannte Rassenschande oder das Abhören von Feindsendern. 

Für andere Delikte, die auch vor 1933 strafwürdig waren, wie etwa Homosexualität 

oder Abtreibung, wurde das Strafmaß von den Nationalsozialisten in bestimmten Fäl-

len so drastisch verschärft, dass auch hier nach sorgfältiger Prüfung des Einzelfalls 

vielfach von politisch motivierten Unrechtsurteilen auszugehen ist. 

Für die Durchführung aller Depromotionen war ein Ausschuss aus Rektor und Deka-

nen verantwortlich. Dieser hatte bei den Ausgebürgerten lediglich die Funktion der 

Tatbestandsfeststellung. Dasselbe galt dann, wenn das Gerichtsurteil gegen einen 

Promovierten als Nebenfolge den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte vorsah. In al-

len anderen Fällen hatten die Universitäten immerhin einen gewissen Ermessens-

spielraum. 

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen hat in der Zeit des Nationalsozialismus 

über 160 Doktortitel entzogen, davon über hundert allein in den Jahren zwischen 

1939 bis 1941. An der Medizinischen Fakultät sind 31 Verfahren zur Aberken nung des 

Doktorgrades aktenkun dig. In 22 Fällen wurde der Titel entzogen, neunmal entschied 

sich der Ausschuss der Dekane wegen Geringfügigkeit des Deliktes dagegen.1

1 Renate Wittern / Andreas Frewer: Aberkennungen der Doktorwürde im „Dritten Reich“. 

 Depromotionen an der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen 

(Erlanger Forschungen Sonderreihe Bd. 12), Erlangen 2008.
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Unter den 22 Promovierten, die ihren Titel verloren, waren 13 Ärztin nen und  Ärzte 

jüdischen Glaubens, einer war mit einer Jüdin verheiratet, die zum Katholizis mus 

übergetreten war, und fi el deshalb unter das so genannte Rasse gesetz. In elf Fällen 

wurde die Aberkennung ausgespro chen, nach dem die Betreffenden emigriert waren 

und daraufhin die deutsche Staatsange hörig keit verloren hat ten; in den anderen elf 

 Fällen erfolgte die Entzie hung aufgrund eines Gerichtsurteils.

Unter denjenigen, die ihren Doktortitel aufgrund der Ausbürgerung verloren, waren 

sieben zum Zeitpunkt der Depromotion bereits über 50, die beiden ältesten sogar 

über 70 Jahre alt. Über die Hälfte der Betroffenen hatte im Ersten Weltkrieg gedient.

Obwohl die Boykottmaßnahmen gegen die jüdischen Ärzte bereits kurz nach der 

Machtübernahme einsetzten, emigrierten nur drei der in Erlangen promovierten 

 Ärzte gleich im Jahre 1933. Die anderen warteten trotz der Berufs verbote und man-

nigfachen Schikanen ab (wohl auch in der Hoffnung, dass der „Spuk“ bald zu Ende 

sein würde), und gingen erst, nachdem ihnen ihre Existenzgrundlage systematisch 

genom men war und sie damit jede Lebensperspektive in Deutschland verloren hat-

ten; so verließen weitere drei im Jahre 1937 ihre Heimat, zwei emigrier ten 1938 und 

die anderen drei in den Jahren 1939 und 1940.

Hinter diesen spröden Zahlen verbergen sich – das haben unsere Recherchen ge-

zeigt – erschütternde Schicksale, die aufzuhellen das zentrale Anliegen unserer Un-

tersuchung war. Die Emigration bedeutete für alle Betroffenen und ihre Angehöri-

gen einen tiefen Bruch in ihrer Biographie, von dem sich die meisten nicht wieder 

erholten. Mit der Zwangsexpatriation durch die Nationalsozialisten und der darauf 

folgenden Aberkennung der Doktorwürde durch die Universitäten wurden sie dann 

zusätzlich gewissermaßen in Acht und Bann gelegt und ihrer bürgerlichen und intel-

lektuellen Identität beraubt. Mit dem Versuch der Rekonstruktion ihrer Biographien 

wollen wir ihre Vertreibung aus der Heimat und aus der akademischen Gemeinschaft 

zumindest symbolisch rückgängig machen. 

Die kurze Darstellung des Schicksals von vier Betroffenen soll schlaglichtartig die 

Entwürdigung der Opfer und das Ausmaß des Unrechts, das hier verübt wurde und 

an dem im letzten Schritt auch die Erlanger Universität und im speziellen die Medizi-

nische Fakultät beteiligt waren, wenigstens ahnen lassen.
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Besonders schwer traf die Verfolgung der Nationalsozialisten die Familie Hollerbusch 

aus Fürth. Sowohl der Vater Joseph als auch der Sohn Adolf wurden in  Erlangen zum 

Dr. med. promoviert und später von der Universität depromoviert. Beide waren als 

praktische Ärzte in Fürth tätig. Der Sohn verlor bereits im April 1933 in Folge der 

ersten Ausgrenzungs maß nahmen seine Kassenzulassung und damit seine Existenz-

grundlage, der Vater durfte noch einige Jahre weiter praktizieren. 

Beide wurden in der Nacht zum 20. Juli 1933 durch die SA verhaftet und „gezwun-

gen, in Filzpantoffeln zum städtischen Friedhof und zurück zu marschieren, wobei sie 

durch Fußdritte [sic!] in die Fersen und in beide Waden zu schnellerem Gehen ange-

trieben wurden. An diesen Vorfall schloss sich eine mehrtägige Schutzhaft auf dem 

Polizeiamt in Fürth in Bayern an.“ 

Die Freilassung von Adolf Hollerbusch erfolgte nur unter der Bedingung, dass er sich 

verpfl ichtete, Stadt und Land baldmöglichst zu verlassen. Adolf Hollerbusch emig-

rierte daraufhin wenige Wochen später nach Portugal. Er konnte dort zwar nach er-

neutem Studium und Ablegung des portugiesischen Examens wiederum ärztlich tä-

tig sein, blieb jedoch durch die Erlebnisse von Verfolgung und Flucht traumatisiert 

und in seiner körperlichen Leistungsfähigkeit dauerhaft eingeschränkt. 1939 wurde 

er von den Nationalsozialisten ausgebürgert, 1940 entzog ihm die Erlanger Universi-

tät seinen Doktortitel.

Der bis 1933 als Arzt und Sanitätsrat hoch angesehene Vater Joseph Hollerbusch 

blieb vorerst in Deutschland, musste aber dann 1937 unter dem steigenden Verfol-

gungsdruck ebenfalls die Heimat verlassen und gelangte nach einer Odyssee über 

Ungarn, Jugoslawien und Portugal schließlich nach Chicago, wo er – seines Vermö-

gens, das er in Deutschland zurücklassen musste, beraubt – auf fremde Unterstüt-

zung angewiesen war. 1941 wurde ihm die Doktorwürde aberkannt – er war zu die-

sem Zeitpunkt 71 Jahre alt! Joseph Hollerbusch starb 1946 im Exil. 

Josef Karl Schreiner stammte aus Nürnberg und war gläubiger Katholik. Er war im 

Ersten Weltkrieg in Lazaretten auf etlichen Kriegs schauplätzen tätig, heiratete 1917 

eine Jüdin, die katholisch getauft war und betrieb in der Weimarer Zeit als angese-

hener und beliebter Arzt eine sehr gut gehende Praxis in Nürnberg. Mit der Macht-

übernahme der Nationalsozialisten begann für ihn – wie für so viele – die Peripetie 
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seines Schicksals: Da er aufgrund seiner Ehe in der menschenverachtenden natio-

nalsozialistischen Terminologie als „jüdisch versippt“ galt, war er sogleich nach der 

Machtübernahme Schmähungen und Anfein dun gen ausgesetzt und hatte unter Ver-

folgungen verschiedenster Art – nicht zuletzt auch durch die antisemitische Hetze 

des Gauleiters Julius Streicher – zu leiden. 

Schreiner musste nicht nur erleben, dass viele seiner Patienten wegen seiner Ehe mit 

einer Jüdin wegblieben. In ano ny men Telefonanrufen und Schreiben wurde er auch 

immer wieder unter Dro h un g en aufgefordert, sich von seiner Frau zu tren nen. Natio  -

nal   soziali stische ärztliche „Kollegen“ spuckten öffentlich vor ihm aus und mieden 

seine Nähe, um nicht mit „dem Aussätzigen“ in Berüh rung zu kommen. 

Mit Hilfe des mit ihnen befreundeten Regimegegners und 1987 seliggesprochenen Pa-

ters Rupert Mayer gelang dem Ehepaar Schreiner Anfang 1937 zwar die Emigration, 

die sie über die Schweiz und Paris nach New York führte. Schreiner, der sich im Rück-

blick als seiner Gesinnung nach patriotisch und national eingestellt cha rak te risierte 

und „sein Leben für das Vater land gegeben hätte, wenn es gefordert gewesen wäre“, 

war jedoch durch die Emigration für sein weiteres Leben gezeichnet. Er konnte den 

Verlust seiner Heimat nie verwinden und blieb psychisch und physisch bis an sein Le-

bensende traumatisiert. 1941 wurde er von den Nationalsozialisten zwangsausgebür-

gert, ein halbes Jahr später entzog ihm die Erlanger Universität seinen Doktortitel.

Nur zwei der von der Erlanger Medizinischen Fakultät depromovierten Ärzte, die vor 

den Schikanen und Verfolgungen der Nationalsozialisten fl iehen mussten, sind nach 

dem Krieg nach Deutschland zurückgekehrt. 

Einer von ihnen war Nathan Wolf, dessen Biographie dank der Hilfe seiner Tochter, 

die zu unserer Freude heute unter uns weilt, sehr gut erforscht ist. Und seine Bio-

graphie hat trotz Verfolgung, Flucht und Internierung durch seine außergewöhnliche 

Persönlichkeit zugleich etwas Tröstliches, weshalb ich sie hier am Ende meiner Aus-

führungen kurz darstellen möchte. Wolf entstammte einer jüdischen Familie, die seit 

dem 17. Jahrhundert in Wangen am Bodensee ansässig war und in der dortigen jüdi-

schen Gemeinde eine führende Rolle spielte. Er promovierte 1914 in Erlangen und er-

öffnete nach dem Krieg, in dem er mehrfach für seine Tapferkeit ausgezeichnet wur-

de, in seinem Heimatdorf eine Praxis. 



17

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten änderte sich das vor mals fried liche 

Zusammenleben von Juden und Nichtjuden in Wangen, und die Familie Wolf erfuhr 

zunehmend Diffamierungen und Ausgrenzungen. Die entscheidende Wende erfolg-

te dann durch den Pogrom am 9./10. Novem ber 1938. In dieser Nacht brannte nicht 

nur die Synagoge von Wan gen, sondern es wurde auch Nathan Wolf zusammen 

mit anderen jüdischen Mit bür gern im Rathaus von SS-Männern verprügelt, auf das 

schwerste misshandelt und anschließend in das Konzentrationslager Dachau ge-

bracht. Nach vier Wochen kehrte er körperlich gezeichnet und psychisch als ein An-

derer in seinen Heimatort zurück. Seine Tochter berichtet: „Mein Vater kam zurück 

aus Dachau, wie wenn er erloschen wäre.“

Kurz vor Kriegsausbruch gelang ihm die Flucht über den Bodensee in die Schweiz. 

Wenige Monate später wurde ihm von der Erlanger Universität der Doktortitel ab-

erkannt. Da diese Entscheidung zwar im Deutschen Reichsanzeiger öffentlich ge-

macht, den Betroffenen aber offi ziell nicht mitgeteilt wurde, hat Nathan Wolf glückli-

cherweise nie davon erfahren. 

In der Schweiz betätigte sich Wolf als Fluchthelfer und bewahrte auf diese Weise, 

eingebunden in verschiedene Hilfsnetze, zu deren Aufbau er vermut lich entschei-

dend beitrug, mehrere Jüdinnen und Juden vor der Deporta tion in die Vernichtungs-

lager. Wegen dieser Fluchthilfe wurde er 1943 von den Schweizern verhaftet. Er 

verlor seine Aufenthaltsgeneh migung, wurde auf Anordnung der Eidge nös si  schen 

Fremdenpolizei interniert und blieb bis zum Kriegsende in verschiede nen Schwei-

zer Flüchtlingslagern. Das Strafurteil wurde erst am 21. September 2004 von der 

Rehabili tie rungskommission der Schweizer Bundesversammlung aufgehoben. 

Nur wenige Wochen nach Kriegsende kehrte Nathan Wolf in seine trotz allem ge-

liebte Heimat nach Wangen zurück und eröffnete bald darauf erneut seine Praxis. 

Von 1949 bis 1966 fungierte er als stellvertretender Bürger meister und wurde für sei-

ne gemeindepolitischen und kulturellen Verdienste zum Ehrenbürger seines Heimat-

ortes ernannt. Diese Aus zeich nung war auch ein Ausdruck der Dankbarkeit der 

 Wangener dafür, dass er ungeachtet der Leiden, die ihm und seiner Familie im „Drit-

ten Reich“ zu ge fügt worden waren, ohne Hass und Rachegefühle zurückgekehrt war. 

1962, im Jahr seines 80. Geburtstages, verlieh ihm der damalige Bundes präsident 

Dr.  Heinrich Lübke das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienst ordens der Bun des-
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re publik Deutschland als Anerkennung dafür, dass er „vorbild liche Liebe und Treue 

zum Volke bewiesen“ habe.

Dr. Nathan Wolf starb am 29. Dezember 1970 im Alter von 88 Jahren in Wangen und 

wurde unter großer Anteilnahme auf dem Jüdischen Fried hof der Gemeinde beige-

setzt. Auf seinem Grabstein heißt es:

„Hier ruht der letzte 

Jude des Dorfes.

Bald wird Gebüsch

den Stein bedecken.

Doch wird sein Grab

nicht vergessen werden.

Denn mehr als er

liegt hier begraben.“

Grab von Dr. Nathan 

Wolf auf dem Fried-

hof in Wangen (Foto: 

Hahn, www.alemannia-

judaica.de/wangen_

friedhof.htm, Aufruf 

vom 20.7.2010)
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Folgen der Aberkennung der Doktorwürde an der 

Erlanger Medizinischen Fakultät im „Dritten Reich“

PROF. DR. ANDREAS FREWER

„In aufrichtiger Gesinnung freuen wir uns mit Ihnen, dass es Ihnen vergönnt war, die 

Gefahren und Wirrnisse dieses Jahr hun derts, die in diesem Umfange und mit die-

ser Gewalt bis dahin noch nie über un sere Breiten gekommen waren, zu überleben“ 

– so ein Brief an Dr. Fröh  lich, den ältesten der Erlanger Ärzte, dem der Titel aber-

kannt wurde. 

An ausgewählten Lebensschicksalen mit Promotionen in ver schie de nen Epochen sol-

len nun exemplarisch die Folgen an Hand von drei Schwer punkten vertieft werden:

1. Der Umgang mit den Opfern der Aberkennungen

2. die Ent wick  lungen nach Ende des „Dritten Reiches“ sowie 

3. eine über grei fende medizin ethische und moralische Bewertung der Vorgänge.1

Dr. med. Emil Fröhlich

Emil Fröhlich studierte in Breslau, München und Erlangen; 1891 wurde er an der 

Friedrich-Alexander-Universität mit einem Thema aus der Pädiatrie zum Dr. med. 

promoviert, an schließend ließ er sich in Chemnitz nieder. Nach der Macht über nahme 

wurde Dr. Fröhlich sehr schnell Opfer der Ausgren zung von Juden, seine Praxis wur-

de mit SA-Posten versehen und boy kottiert, so dass er sie auf geben musste. Zusam-

men mit seiner Ehefrau konnte er schließlich im Februar 1940 noch über Genua nach 

Brasilien emigrieren . Der NS-Staat ließ sich dies teuer bezah len mit „Reichs fl ucht-

steuer“, „Juden   ver  mö  gens ab gabe“ sowie einer „Aus wan  derer abgabe“, insge samt 

in sechs    stelliger Höhe. Nach Ankunft in Rio de Janeiro wurde der Familie Fröhlich im 

1 Zu Quellen und Literatur siehe Renate Wittern / Andreas Frewer: Aberkennungen der Doktor-

würde im „Dritten Reich“. Depromotionen an der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexan-

der-Universität Erlangen (Erlanger Forschungen Sonderreihe Bd. 12), Erlangen 2008.
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Deutschen Konsulat über dies eröffnet, dass sie aus gebürgert sowie das Ver      mö  gen 

zu Gunsten des Deutschen Reiches einge zo gen wor  den sei.

1940 wurde ein Ver fahren auf Aberkennung der deutschen Staats an gehörigkeit 

einge leitet; das Schreiben des Reichs füh rers-SS an das Wissenschaftsmi nisterium 

ging, wie üblich, auch an die Uni ver si tät Erlangen. Der Dekan der Medizinischen 

Fakul tät plä dier te für eine Aberkennung der Doktorwürde, die Kol legen stimmten alle 

zu. 1941 wurde der Entzug des Titels veröffent licht und das Verfahren durch Bericht 

an das Kultus ministe rium been det. 

Promotionsbuch der Medizinischen Fakultät 

(Universitätsarchiv Erlangen-Nürnberg: C3/1 Nr. 248)

Das Promotionsbuch zeigt den Eintrag der Ab er kennung bei Fröhlich: Die mit ro-

ter Farbe eingetragene Ergänzung „Jude […] Dr. Titel entzogen“ entlarvt den politi-

schen und rassistischen Hinter grund auch in den Universitätsakten. Emil Fröhlich 

war zu diesem Zeitpunkt bereits 76 Jahre alt. Der Ras sen wahn des NS-Staates hat-

te bewirkt, dass der Arzt, der über Jahr zehnte in Deutschland gearbeitet und im 

 Ersten Weltkrieg gekämpft hatte, sich nun „Emil Israel Fröhlich“ nennen und sei-

ne Hei mat ver lassen musste. In Brasi lien konnte er wegen fehlender Sprach kennt-

nisse und Bestim mungen, nach denen Ausländer nicht als Ärzte ar beiten durften, 

keine Tätigkeit aus üben. Die Lebenswege der fünf  köp fi gen Familie trennten sich: Ein 

Sohn blieb in Rio, einer ging nach Neuseeland; Emil Fröhlich kam später zur Toch-

ter  Alisa nach Israel in die Nähe von Tel Aviv. So hart das Emigrations schicksal des 
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 Arztes war, so sehr hat er es doch versucht zu meistern – und konnte sogar noch ei-

nige  Jahre  leben. 

Die mora lische Einordnung der NS-Unrechtsmaßnahmen ist ein deu tig, aber erst 

nach längeren Verfahren und Prozessen erhielt Dr. Fröh lich dann ab 1958 auch eine 

fi nanzielle „Ent schä digung“ von der Bundesrepublik. Besondere Dokumente dazu 

sind Briefe, die wir in Akten in Niedersachsen gefunden haben: Der Leiter der zu-

ständigen Entschädigungs behörde schrieb Dr. Fröhlich 1964 zum Geburtstag ei nen 

bemerkens wer ten Brief: „Wir haben aus Ihren Renten vor gän g en ersehen, dass Sie 

am 19. Ok tober dieses Jahres Ihr 100. Lebens jahr vollenden. Im Ablauf dieses lan-

gen Lebens mag die Ver bin dung mit unserer Behörde bittere Ge fühle in Ihnen we-

cken. Da sie aber dazu bestellt ist, vieles ‚wiedergut zu machen‘ von dem, was politi-

scher Wahnsinn angerichtet hat, wollen Sie uns bitte erlauben, dass wir an diesem 

so seltenen Geburtstag auch unter Ihren Gratulanten erscheinen.“ Der Behördenlei-

ter thematisierte die eingangs zitierten historischen Umstände: „Wirrnisse“ und Ge-

walt des 20. Jahr hun derts.

Dieser Brief kam gerade noch rechtzeitig: Ein von Emil Fröhlich beauftragter 

Rechtsanwalt antwortete nur wenige Tage später: Bei ei nem Besuch sei ihm das 

„liebenswürdige(s) Schreiben“ vorgelegt worden, „das Sie aus Anlass des 100jaeh-

rigen Geburtstages an Herrn Dr. Fröhlich […] gerichtet hatten. Ich bin gebeten wor-

den, Ihnen im Auftrage des Herrn Dr. Fröhlich, sowie der Familie, herzlich zu dan ken 

fuer die Teilnahme an dem beson deren Ereignis und den Geist, der aus Ihren Zeilen 

spricht. Die […] Anwesenden waren von Ihren Zeilen stark beeindruckt und haben in 

ihnen ein Zeichen dafuer gese hen, dass es ein anderes Deutschland gibt. Herr Dr. 

Fröh lich ist leider nicht mehr in der Lage, Ihnen persoenlich zu schrei ben.“ – kurze 

Zeit danach starb der in Erlangen promo vierte Arzt in Tel Aviv.
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Schreiben von Dr. J. Wollschläger, Entschädigungsamt in Hildesheim, 

an Dr. Emil Fröhlich, Tel Aviv / Israel, 1964 (Niedersächsisches Landesarchiv – 

Hauptstaatsarchiv Hannover: 110 W Acc. 8/90 Nr. 183/8)
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Antwortschreiben von Rechtsanwalt Dr. B., Tel Aviv / Israel, 

an Dr. J. Wollschläger, 1964 (Niedersächsisches Landesarchiv – Hauptstaatsarchiv 

Hannover: 110 W Acc. 8/90 Nr. 183/8)
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Dr. med. Ludwig Morgenthau

Ludwig Morgenthau wurde 1877 im Landkreis Nürnberg geboren. Die Familie ging 

Ende des 19. Jahrhunderts nach Erlangen und lebte in der Dreikönig- und Friedrich-

straße. Sein Vater, Moritz Morgenthau, war langjährig Kan tor der Israeli ti schen Ge-

meinde in Erlangen sowie seit 1885 Lehrer der jüdi schen Schule und am Friderici-

anum. Ludwig Morgenthau studierte Medizin und promovierte in Erlangen im Jahr 

1900 zu einem Thema aus der Chirurgie. Er heiratete eine Bamber ge rin und ließ sich 

in Coburg nieder. 1904 kam der Sohn Hans auf die Welt, später ein international 

 renommierter Politologe. 

Dr. Ludwig Morgenthau wurde ein angesehener und einfühl sa mer Arzt, der rund um 

die Uhr für seine Patienten sorgte. In politischer Hinsicht war er konservativer Patriot: 

„a Jew who wanted to be a German and who adored the emperor Wilhelm II.“ Er war 

auch im Ersten Weltkrieg für das Deutsche Reich als Sta tions arzt in ver schie denen 

Laza retten an Ost- und Westfront tätig. In Coburg kam es dann in den zwanziger 

Jahren zu einem wachsenden Anti semitis mus: Die jüdische Gemeinde wurde wie-

derholt verbal und tät lich angegriffen. Dr. Morgenthau hat trotzdem immer noch auf 

eine Besserung gehofft. Ende März 1933 gab es Ver haf tungen und schwere Miss-

handlungen politisch anders Denkender und jüdischer Bürger. Morgenthau und sei-

ne Frau konnten Coburg gerade noch rechtzeitig verlassen und über München und 

Süd tirol in die USA gelangen. 

1938 wurde Dr. Morgenthau die deutsche Staatsange hörigkeit entzogen, der Rek-

tor der Universität Erlangen erhielt eine ent spre chen de Mit tei lung. Der Dekan der 

Medizin befür wortete die Aber ken nung. Die angefragten anderen Dekane stimmten 

zu. Durch Ver lust der Staatsangehörigkeit sei Morgenthau „auch des Tragens eines 

deut schen akademischen Grades un wür  dig“ – so veröffent lichte es letzt lich der Rek-

tor Hermann Wintz mit Standard text in den ent sprechen den Organen: „Ein Rechts-

mittel ist nicht zugelassen“.

Die Aus reise und der Anfang in der neuen Welt müssen für den mitt ler weile 63-jäh-

rigen Ludwig Morgen thau sehr hart gewesen sein. Er fand nur eine schlecht bezahl-

te Aushilfs arbeit als Kranken pfl eger in einem New Yorker Spital und blieb dauer-

haft auf die fi nan zielle Hilfe des Sohnes angewiesen. Nicht zuletzt die körper liche 
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Belastung machte sich bemerkbar: be-

reits 1948 starb Dr. Mor gen thau. Sei-

ne Witwe überlebte ihn noch bis 1966, 

von der Uni ver sität Erlangen kam je-

doch keinerlei Reaktion oder Entschul-

digung. Die Bekannt machung der Ab-

erkennung der Doktorwürde illustriert 

auch weitere Hinter gründe der beson-

deren Verant wortung der Medizin an 

der Hoch schule: Während der Internist 

Greving als Dekan bei den Ent schei-

dungen feder führend war, veröffent-

lichte der Rektor – mit dem Gynä ko -

logen Wintz ist dies für die relevanten 

Jahre 1938–1944 eben falls ein Medizi-

ner – die Aberkennung reichs weit. 

Dieser Hermann Wintz studierte auch 

in Erlangen und promo vierte 1914 – im 

gleichen Jahr wie der bereits zitierte 

 Nathan Wolf – an der Friedrich-Alexander-Universität. 1921 wurde Wintz Leiter der 

Frauenklinik. Dort zeigte man die neue politische Richtung etwa auch durch Befl ag-

gung an lässlich des Nürnberger Reichsparteitags 1934; Wintz wurde Mitglied der 

NSDAP. In der Person dieses Rek to rs offenbart sich die ethische Paradoxie in ei-

nem weiteren Vorgang, der im „Dritten Reich“ zur Aberkennung des Doktortitels 

führen konnte: Der Umgang mit Schwanger schaften. Auf der einen Seite wurden 

jü dische Ärzte, die auf Bitten ihrer Patientinnen in Ab brüche involviert waren, mit har-

ten Stra f en verfolgt und bekamen von der Universität die Doktor würde ent  zo gen. Auf 

der anderen Seite wurden in den Kriegsjahren Abtrei bungen an sogenannten „ras-

sisch minder wertigen Volks grup pen“ im großen Stile durchgeführt: An der Erlanger 

Frauen kli nik unter Wintz kön nen mehr als 130 Fälle von Zwangsab trei bungen bei so-

genannten „Ost ar beiterinnen“ belegt wer den, zum Teil sogar mit Todesfolge für die 

Frauen. 

Anzeige der Aberkennung des Titels von 

Ludwig Morgenthau, Deutscher Reichs-

anzeiger und Preußischer Staatsa nzeiger, 

14. Februar 1939 (Universitätsarchiv Er-

langen-Nürnberg: A1/3a Nr. 946f)
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Dr. med. Ernst Alfred Seckendorf

Ein jüdischer Arzt, der mit dieser rassistischen Ideologie des NS-Staates in besonde-

rer Weise in Konfl ikt geriet, war Dr. Ernst Alfred Seckendorf. Er wurde 1892 in Nürn-

berg geboren, besuchte dort die Handels schu le sowie das Huma nistische Gymna-

sium und leistete in Erlangen seinen Militärdienst ab. Anschließend studierte er hier 

Me dizin, später in München. Am Ersten Weltkrieg nahm Seckendorf von Beginn an 

teil und erhielt 1916 für seinen großen Einsatz  die Bayeri sche Tap ferkeitsmedaille wie 

auch vom König das Militär-Ver dienst kreuz zweiter Klasse „mit Schwertern“, wie Sie 

auf der Abbildung sehen, die uns neben anderen Quellen freundlicherweise von dem 

heute anwesenden Enkel, Ernst Seckendorf, zur Verfügung gestellt wurde.

Sein Groß vater wurde im Einsatz für das Deutsche Reich 1917 am Unter schenkel 

und am Hinterkopf ver wun det. Nach Kriegsende hei ratete Seckendorf Elisabeth 

 Meyners, die der katholischen Kirche an gehörte. Aus der Ehe gingen zwei Söhne 

hervor, die katholisch erzo gen wurden. 

Einer der beiden wurde später Opfer 

der NS-Morde im Rahmen der so ge-

nannten „Euthanasie“.

Dem Arzt Seckendorf wurden vom 

NS-Staat wegen der Bezie hung zu ei-

ner arischen Frau  „Rassenschande“ 

sowie Einzel  fälle von Schwan ger-

schaftsabbruch vorgeworfen und der 

Pro zess gemacht. Er sagte vor Gericht 

geradlinig aus, „dass ihm bezüglich 

der Abtreibungen der Standpunkt des 

Staates und der politischen Führung 

zwar bekannt, in ihm aber aus seiner 

grundsätzlichen Einstellung heraus der 

Drang, den Frauen zu helfen, stärker“ 

gewesen sei, „als die Angst vor Stra-

fe.“ Zum Vorwurf der „Rassen schande“ 

erklärte er – angesichts der Um stände 

Dr. Ernst Alfred Seckendorf, königliche 

Urkunde für das Militär-Verdienstkreuz 

2. Klasse mit Schwertern, 9. Dezember 

1916 (Privatarchiv Ernst Seckendorf jun.)
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mutig –, „dass das Blut schutz gesetz für ihn als Kriegs teil neh mer eine persönliche 

Beleidigung bedeute“. 

Trotzdem wurde Dr. Seckendorf 1938 verurteilt, kam ins Gefäng nis und anschließend 

in das KZ Auschwitz-Birkenau. Von dort ist eine Karte an seinen Sohn Peter erhalten, 

die wir in den Archivalien des Bayerischen Landesentschädigungsamtes gefun den ha-

ben. Seckendorf schrieb unter schwierigsten Bedingungen in die „Hitlerstr. 74“ (heute: 

 Königwarterstraße) nach Fürth: „L.[ieber] P.[eter] Vorläu fi ge Mit tei lung, daß ich mich seit 

kurzer Zeit hier befi nde. Gesund heit lich, geistig & seelisch immer der gleiche! Brief kann 

sofort be antwortet werden. Wann ich wieder schreibe, fraglich. Herzlichst, Ernst.“ 

Karte aus dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von 

Dr. Ernst Alfred Seckendorf an seinen Sohn Peter, „Fürth i. B., Hitlerstr. 74“ 

(Bayerisches Landesentschädigungsamt: EG 31 374, C-Akte)

Kurze Zeit danach ist Dr. Seckendorf in Auschwitz als ver stor ben re gistriert wor-

den – er wurde wahrscheinlich ermordet und hat damit das gleiche Schicksal wie die 

ebenfalls in Erlangen promovierten und ins KZ deportierten Ärztinnen Selma Graf 

und Irma Kraus.
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Umgang mit Erlanger Depromotionen seit 1945

Auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs und des NS-Un rechts  staats war der Um-

gang mit der Aber ken nung der Doktor würde pro blema tisch: ideologische Verblen-

dung und Verfehlungen aus der Zeit des „Dritten Reiches“ sollten eigentlich Ge-

genstand kriti scher Aufar bei tung werden. Im Dezember 1945 schrieb der neu 

eingesetzte „Staats   kommissar für die Betreu ung der Juden in Bayern“ an den Rek-

tor der Uni ver sität Erlangen: „Euer Magnifi zenz! Unter den Nazis wurde ei ner gro-

ßen An zahl jüdischer Personen der von Ihrer Uni ver si tät zuer kannte Doktortitel wie-

der aberkannt. Aus verschie de nen Grün den möchte ich Sie bitten, offi ziell in der 

Zeitung bezw. im Amtsblatt eine Ver lautbarung herauszugeben, dass den nament-

lich zu erwäh nen den Per sonen der Doktortitel wieder zuerkannt und das Unrecht 

damit wieder gut ge macht wird. Ihren Nach richten hierüber sehe ich gerne entge-

gen.“ Der Rektor fragte alle Fakultäten an und musste sogar noch mehrfach nachha-

ken, bis die Medizi ner – sechs Monate später! – ant wor  teten. Sie mach ten „Betreff: 

Mitteilung der Medizinischen Fakultät, 24. Juni 1946 

(Universitätsarchiv Erlangen-Nürnberg: A1/3a Nr. 945)
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 Entziehung des  Dok tor titels bei jüdi schen Personen“ die Falschmeldung „Fehl an-

zeige“. Akten zu den diversen Fällen, Eintragungen im Pro mo tions buch oder auch 

Be spre chungsprotokolle waren eigent lich vorhanden.

Die Nach kriegs  zeit fokussiert die histori schen und moralischen Be züge des Themas 

„Aberken nung der Doktor wür de“: In der Phase von Neu beginn und Aufbau wurde an 

der Universität vieles verdrängt so wie der Blick nach vor ne gerichtet. Eine Mischung 

von Unwillen, Unwissen und Unsi cher heit in juristischer Hinsicht führte dazu, dass 

man zwar intern diskutierte, aber keiner lei öffent li che Stellung nahme oder gar Reha-

bilitation erfolgte. Nur in einem einzigen Fall machte man eine Aberkennung auf An-

frage rückgängig: Als Adolf Meyer, dem wegen des skurrilen politischen Delikts „Ab-

hören von Auslands sendern“ noch 1944 der Titel entzogen wor den war, einen Antrag 

auf Wie der verleihung stellte, wurde die sem im Oktober 1945 statt gege ben. 

Noch ein weiterer Fall aus der NS-Zeit wirft ein bezeichnendes Schlaglicht auf die 

Thematik: der in Erlangen promo vierte Mediziner Carl Ittameier. Dieser NSDAP-

Kreisleiter für Forch heim-Gräfen berg hatte als Rädels führer in der Pogromnacht 

1938 sogar einen eigenen jüdischen Patienten in Ermreuth misshandelt und war 1949 

wegen schwerer Körper ver letzung und Land friedens  bruchs zu einer Frei heitsstrafe 

rechtskräftig verurteilt worden. Auf Uni ver  si täts ebene spielten Rektor und Concilium 

 decanale diesen Casus jedoch herunter: Zu einer Strafe konnten sie sich im Fall des 

NS-Mannes nach immer wieder vertagten Verhandlungen nicht durch ringen. – Auch 

der Ton von Schreiben an Opfer der Aber ken nung lässt aufhorchen: Im Juli 1960 

schrieb der Dekan etwa an Dr. Otto Grosse-Wietfeld, der um eine Zweitschrift sei-

ner Promotions urkunde gebeten hatte: „Über eine Wieder ver leihung ist hier nichts 

bekannt“ und „Ich bitte Sie deshalb um Stellungnahme, mit welchem Recht Sie ei-

nen Dr.-Titel führen“.

Schluss

Während des „Dritten Reiches“ sind ungeh euer  li che Verbrechen verübt worden: Bür-

ger aus der Mitte der Gesell schaft wur den berufl ich ausge grenzt, poli tisch verfolgt, 

rassistisch stigma tisiert oder sogar physisch ver nichtet. Die Medizin hat sich – auch 

in Erlangen – auf ver schie denen Ebenen beteiligt und beim Titelentzug willfährig für 

ideologische Zwecke einspan nen las sen: Die Erinnerung an die Be troffenen sollte 
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wach gehalten werden – Moti va tion unserer For schung und dieses Vortrags war es, 

den Opfern ihre Würde zurück zuge ben.

Die beiden studentischen Mitglieder der Arbeitsgruppe, in der die Verfahren über die 

Entziehungen der Doktorgrade an der Erlanger Medizinischen Fakultät während des 

„Dritten Reiches“ untersucht wurden, Bettina Schottner und Anna Thiel, verlasen an-

schließend die Namen und die wichtigsten biographischen Daten der Betroffenen.2

2 Die Hintergründe sind publiziert in: Wittern / Frewer (wie Anm. 1).
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Verlesung der Namen der Betroffenen

BETTINA SCHOTTNER UND ANNA THIEL

Dr. med. Emil Fröhlich,

geboren am 20. Oktober 1864 in Kauthen in Schlesien,

Promotion zum Doktor der Medizin 1891. 

Thema: „Über Erscheinungen während der Inkubationszeit der Masern“.

Aberkennung der Doktorwürde 1941.

Gestorben am 18. Januar 1965 in Tel Aviv. 

Dr. med. Josef Hollerbusch,

geboren am 16. September 1869 in Fürth, 

Promotion zum Doktor der Medizin 1893.

Thema: „Über die intra-uterinen Unterschenkelbrüche“.

Aberkennung der Doktorwürde 1941. 

Gestorben am 26. September 1946 in Chicago.

Dr. med. Ludwig Morgenthau,

geboren am 23. März 1877 in Hüttendorf in Mittelfranken, 

Promotion zum Doktor der Medizin 1900. 

Thema: „Statistik der in den Jahren 1892-1899 in der chirurgischen Klinik zu Erlangen 
ausgeführten größeren Amputationen und Exartikulationen“. 

Aberkennung der Doktorwürde 1939.

Gestorben am 24. April 1948 in New York.

Dr. med. Nathan Wolf,

geboren am 19. Mai 1882 in Wangen am Bodensee, 

Promotion zum Doktor der Medizin 1914.

Thema: „Ein kasuistischer Beitrag zur Frage der Verbreitung von Krebsgeschwülsten 
auf dem Wege der Implantation“. 

Aberkennung der Doktorwürde 1940.

Gestorben am 29. Dezember 1970 in Wangen am Bodensee.



32

Dr. med. Moritz Feibelmann,

geboren am 17. März 1883 in Memmingen, 

Promotion zum Doktor der Medizin 1908.

Thema: „Zur Kenntnis der Conglutinatio orifi cii externi uteri“.

Aberkennung der Doktorwürde 1940.

Gestorben nach 1958, wahrscheinlich in San Francisco.

Dr. med. Selma Graf,

geboren am 11. Juni 1887 in Nürnberg, 

Promotion zur Doktorin der Medizin 1913. 

Thema: „Über die Adrenalinämie in der Schwangerschaft“.

Aberkennung der Doktorwürde 1940.

Gestorben oder ermordet am 31. Dezember 1942 im Konzentrationslager Auschwitz.

Dr. med. Erich Eisner,

geboren am 18. Oktober 1887 in Striegau in Schlesien, 

Promotion zum Doktor der Medizin 1913.

Thema: „Zur Kenntnis der Bedeutung des Neutralschwefels beim Säugling, 
mit besonderer Berück  sich ti gung der Untersuchungstechnik“.

Aberkennung der Doktorwürde 1940. 

Gestorben wahrscheinlich bereits 1939 in den USA.

Dr. med. dent. Adolf Meyer,

geboren am 30. März 1890 in Neuburg an der Donau,

Promotion zum Doktor der Zahnmedizin 1920.

Thema: „Streptococcus longissimus und Streptococcus conglomeratus aus dem 
Mund und aus erkrankten Pulpen“.

Aberkennung der Doktorwürde 1944.

Rückgabe des Titels durch den Rektor der Universität am 10. Oktober 1945. 

Todesdatum und Todesort sind nicht bekannt.

Dr. med. Josef Schreiner,

geboren am 10. Juni 1891 in Nürnberg, 

Promotion zum Doktor der Medizin 1916.
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Thema: „Zur Hydrocele bilocularis“.

Aberkennung der Doktorwürde 1942.

Gestorben am 9. Dezember 1972 in Florida. 

Dr. med. Julius Sichel,

geboren am 27. März 1892 in Bamberg, 

Promotion zum Doktor der Medizin 1920. 

Thema: „Über das Fehlen der lateralen oberen Schneidezähne 
bei kongenitaler Syphilis“.

Aberkennung der Doktorwürde 1940.

Gestorben nach 1958 in Buenos Aires.

Dr. med. Ernst Alfred Seckendorf,

geboren am 30. Dezember 1892 in Nürnberg, 

Promotion zum Doktor der Medizin 1920.

Thema: „Das Blutbild bei Rachitis“.

Aberkennung der Doktorwürde 1939. 

Gestorben oder ermordet wahrscheinlich am 11. Februar 1943 im Konzentrationsla-

ger Auschwitz-Birkenau.

Dr. med. Theodor Holzinger,

geboren am 28. Mai 1895 in Bayreuth, 

Promotion zum Doktor der Medizin 1922.

Thema: „Ein Fall von maligner Entartung eines Grawitzschen Tumors. 
Pathologisch-anatomisch-klinische Studie“.

Gestorben während des Aberkennungsverfahrens am 27. März 1941 in Shanghai.

Dr. med. Irma Kraus,

geboren am 12. Mai 1896 in Neustadt an der Aisch, 

Promotion zur Doktorin der Medizin 1924.

Thema: „Bei trag zur operativen Be hand lung von Verletzungen des Herzens“.

Aberkennung der Doktorwürde 1936. 

Gestorben oder ermordet am 6. Juni 1942 im Konzentrationslager Ravensbrück.
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Dr. med. Albert Frohmann,

geboren am 10. Januar 1897 in Oettingen in Bayern, 

Promotion zum Doktor der Medizin 1921.

Thema: „Lebensfähigkeit, Körperlänge und Gewicht von Frühgeburten im 
7. und 8. Schwangerschaftsmonat unter Berücksichtigung des Materials an der 
Universitäts-Frauenklinik Erlangen in den Jahren 1911-1920“.

Aberkennung der Doktorwürde 1940. 

Gestorben am 17. November 1984 in München.

Dr. med. Otto Grosse-Wietfeld,

geboren am 19. März 1898 in Bottorf bei Osnabrück, 

Promotion zum Doktor der Medizin 1930.

Thema: „Über lympho-epitheliale Geschwülste. Mit zwei neuen Fällen“.

Aberkennung der Doktorwürde 1941. 

Gestorben am 16. April 1980 in Rheine bei Münster.

Dr. med. Adolf Hollerbusch,

geboren am 23. Juli 1900 in Fürth, 

Promotion zum Doktor der Medizin 1926.

Thema: „Über die Häufi gkeit des Carcinoms. Eine Statistik nach den Befunden des 
Pathologischen Instituts zu Erlangen aus den Jahren 1908-1922“.

Aberkennung der Doktorwürde 1940. 

Gestorben am 5. November 1967 in Matosinhos in Portugal.

In den Jahren zwischen 1936 und 1944 wurde noch sechs weiteren Ärzten, die an 

der Erlanger Medizinischen Fakultät promoviert worden waren, die Doktorwürde ab-

erkannt. Ihre Namen wurden jedoch aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes ano-

nymisiert1 und konnten deshalb keine Aufnahme in die Liste fi nden.

1 Vgl. hierzu Renate Wittern / Andreas Frewer: Aberkennungen der Doktorwürde im „Dritten 

Reich“. Depromotionen an der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität 

 Erlangen (Erlanger Forschungen Sonderreihe Bd. 12), Erlangen 2008, S. 12.
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Würdigung der Betroffenen

PROF. DR. BERNHARD FLECKENSTEIN, DEKAN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT

Die Medizinische Fakultät der Erlanger Universität hat sich, wie wir soeben gehört 

haben, in den Jahren des „Dritten Reiches“ schuldig gemacht. Sie hat sich ohne 

erkennbaren Widerstand zum Vollzugsorgan einer die Menschenrechte verletzen-

den Politik machen lassen, indem sie Doktorinnen und Doktoren, die einst unter 

ihrer  Ägide aufgrund wissenschaftlicher Leistungen graduiert wurden und die da-

nach über Jahre oder gar Jahrzehnte erfolgreich ärztlich tätig waren, nachträglich 

die Doktorwürde wieder entzog und sie damit ihrer akademischen Heimat beraubte. 

Eine Wiedergutmachung dieser Schuld ist heute, nach mehr als zwei Generationen, 

nicht mehr möglich. Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschehnisse und ihrer 

Hintergründe und die Erhellung der Biographien der Betroffenen sollen uns aber un-

sere historische Verantwortung bewusst machen und Mahnung für die Zukunft sein.

Als amtierender Dekan der Medizinischen Fakultät stehe ich in der Rechtsnachfolge 

der Dekane, die mit ihrer Unterschrift die vom NS-Regime mit bürokratischer Rou-

tine und Kälte eingeleiteten Verfahren zur Aberkennung der Doktorwürde besiegel-

ten. In dieser Funktion möchte ich namens der Fakultät mein Bedauern über diese 

Unrechtsakte zum Ausdruck bringen und die Nachkommen der Betroffenen um Ver-

zeihung bitten. Mit der öffentlichen Verlesung der Namen im Rahmen der heutigen 

Promotionsfeier haben wir die Opfer in unser kollektives Gedächtnis zurückgerufen 

und nehmen sie gleichsam symbolisch wieder in die akademische Gemeinschaft der 

Erlanger Medizinischen Fakultät auf. Zum Zeichen unserer Verbundenheit mit ihnen 

wollen wir nun in einer Schweigeminute, für die ich Sie bitte, sich von Ihren Plätzen 

zu erheben, gemeinsam ihrer gedenken.

Im Anschluss an die Schweigeminute bat der Dekan Frau Dr. Hannelore König, die 

Tochter von Dr. Nathan Wolf, und Herrn Ernst Seckendorf, den Enkel von Dr. Ernst 

Alfred Seckendorf, auf das Podium, wo ihnen – stellvertretend für alle Betroffenen – 

der Gedenkband über die Aberkennungen der Doktorwürde an der Medizinischen 

Fakultät überreicht wurde.





Gedenkakt

des Fachbereichs Rechtswissenschaft

der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

im Rahmen der Absolventenfeier

am 11. Februar 2010

im Auditorium maximum der Universität
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Zum Gedenken an die Opfer unrechtmäßiger Aberkennung 

der Doktorwürde an der Erlanger Juristischen Fakultät 

im Nationalsozialismus

PROF. DR. BERND MERTENS

Eine Absolventenfeier mit der feierlichen Überreichung der Examens- und Promoti-

onszeugnisse ist in erster Linie natürlich ein Anlass zur Freude und zum Feiern – in-

sofern kommt mir die schwierige Aufgabe an diesem Nachmittag zu, Ihre Aufmerk-

samkeit auf einen ungleich ernsteren Aspekt zu wenden, der aber mit dem, was wir 

heute hier tun, in engem Zusammenhang steht.

Die Universität Erlangen hat in den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft in 

mehr als 160 Fällen Doktoren ihren Doktortitel nachträglich wieder aberkannt, in 101 

Fällen1 waren hiervon Doktoren unserer Juristischen Fakultät betroffen. In keinem 

dieser Fälle erfolgte die Aberkennung etwa wegen einer Täuschung durch den Dok-

toranden im Promotionsverfahren. Der Entzug des Doktorgrades war vielmehr stets 

Folge eines vorausgegange nen staatlichen Eingriffs, entweder in Form einer Ausbür-

gerung des Betroffenen oder seiner straf gerichtlichen Verurteilung. So wie Sie heute 

hier in freudiger Erwartung ihre Examens- und Promotionszeugnisse entgegenneh-

men, so haben auch diese 101 Personen einmal in freudiger Erwartung, was denn die 

Zukunft bringen werde, ihre Promotionszeugnisse entgegengenommen. Die Zukunft 

brachte vielen von ihnen Leid, Ausgrenzung, Berufsverbote, den Gang ins Exil oder 

gar die Deportation und den Tod.

Die Verfolgung ideologisch Missliebiger im Nationalsozialismus hat viele Facetten. 

Neben massiven Eingriffen in die Freiheit und körperliche Unversehrtheit traten auch 

subtilere, unkörperliche Formen der Verfolgung. Berufsverbote raubten insbeson-

1 Da zwischenzeitlich ein weiterer Entzugsfall (siehe unten im Beitrag „Anmerkungen zur archi-

valischen Überlieferung und Nachträge“) offenkundig wurde, erhöht sich die Anzahl der Betrof-

fenen auf nunmehr 102. – Die seinerzeitige Juristische Fakultät fi rmiert seit 2007 als Fachbe-

reich Rechtswissenschaft innerhalb der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.
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dere jüdischen Rechtsanwälten und Beamten die wirtschaftliche Lebensgrundlage, 

beim Gang ins Exil verloren sie häufi g durch Ausbürgerung ihre Staatsangehörig-

keit und ihr inländisches Vermögen, und die Aberkennung des Doktorgrades zielte 

dann auf eine weitere Erniedrigung und Ausgrenzung der Betroffenen. Derartige Ab-

erkennungen wurden vermutlich an fast allen deutschen Uni versitäten während der 

NS-Zeit ausgesprochen, wobei es sich vielerorts nicht um seltene Einzel fälle handel-

te, sondern, wie in Erlangen, um ein Massenphänomen.

Eine systematische Aufarbeitung dieser Vorgänge und eine umfassende Rehabilitie-

rung der Be troffenen sind an den Universitäten in der Nachkriegszeit über Jahrzehn-

te hinweg unterblieben. Lediglich in wenigen Einzelfällen und dann nur infolge einer 

Eigeninitiative der Betroffenen erfolgte eine zeitnahe Rehabilitierung durch die Uni-

versitäten. In Erlangen (wie auch anderswo) kam die systematische Aufarbeitung der 

Aberkennungs fälle nach Jahrzehnten des Schweigens und Vergessens erst seit Mit-

te der 1990er Jahre, also rund 50 Jahre nach dem Ende der NS-Herrschaft, in Gang. 

An meinem Lehrstuhl entstand in den letzten Jahren, gefördert durch die Hochschul-

leitung, eine umfassende Dokumentation der damaligen Vorgänge an der Erlanger 

Juristischen Fakultät und an der Gesamtuniversität, welche nunmehr gedruckt vor-

liegt.2 Wir konnten hierbei auf Vorarbeiten der Philosophischen und der Medizini-

schen Fakultät zurückgreifen. Die Dokumentation schildert die rechtlichen Hinter-

gründe und die tatsächliche Vorgehensweise bei den Doktorgradaberkennungen in 

der NS-Zeit sowie den Umgang der Universität mit diesen Fällen nach Kriegsende. 

Außerdem enthält sie Kurzbiographien aller 101 betroffenen juristischen Doktoren. 

Die Mehrzahl dieser Fälle (79 von 101) bilden Exilanten, die als politisch oder rassisch 

Verfolgte in der NS-Zeit Deutschland verlassen haben und denen an schließend vom 

NS-Regime die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen wurde. Die Aberkennung des 

Doktor grades durch die Universitäten war in der NS-Zeit regelmäßige Folge der Aus-

bürgerung. Man stützte sich hierbei auf Runderlasse der zuständigen Ministerien, 

wonach eine Ausbürgerung stets zur Unwürdigkeit des Tragens eines Doktortitels 

2 Bernd Mertens / Margareta Feketitsch-Weber: Die Aberkennung von Doktorgraden an der 

Juristischen Fakultät der Universität Erlangen im Nationalsozialismus (Erlanger Forschungen 

Sonderreihe Bd. 15), Erlangen 2010.



41

führe. Die restlichen 22 Aberken nungen beruhten auf einer strafgerichtlichen Verur-

teilung. Abgesehen von den seltenen Fällen, in denen bereits das Strafgericht den 

Entzug der sogenannten bürgerlichen Ehrenrechte angeordnet hatte, kam den Uni-

versitäten Ermessen zu, ob sie die strafgerichtliche Verurteilung zum Anlass für einen 

Doktorgradentzug nahmen. Zuständig war ein Gremium, bestehend aus dem Rektor 

und sämtlichen Dekanen, wobei regelmäßig die Stellungnahme des Dekans der be-

troffenen Fakultät ausschlaggebend war.

In Erlangen entschied man sich bei knapp der Hälfte der strafgerichtlich verurteil-

ten juristischen Doktoren für einen Doktorgradentzug. Im Zuge unserer Aufarbeitung 

der Aberkennungsfälle wurden in jedem Einzelfall die Gründe für die strafgericht-

liche Ver urteilung ermittelt. In einigen Fällen zeigte sich hierbei, dass die Verurtei-

lung auf Straftatbeständen beruhte, die erst in der NS-Zeit geschaffen worden wa-

ren und gezielt der Verfolgung politisch oder rasseideologisch Missliebiger dienten 

(wie etwa bei Verstößen gegen das sogenannte Heimtückegesetz oder den Straftat-

bestand der „Rassenschande“). Daneben gab es Fälle, in denen der Straftatbestand 

zwar schon vor 1933 existierte, in der NS-Zeit aber als politisches Verfolgungsmit-

tel eingesetzt wur de (etwa beim Tatbestand der Vorbereitung zum Hochverrat, wo-

von wir gleich noch mehr hören werden). Allerdings ließen sich auch einige wenige 

Fälle ermitteln, in denen die dem Doktorgradentzug zugrunde liegende strafgericht-

liche Verur teilung auf Vorgängen „normaler“ Kriminalität beruhte ohne politischen 

oder rasse ideologischen Bezug (etwa Amtsunterschlagung, Betrug oder Untreue). 

Ein Spezifi kum der NS-Zeit sind auch diese Fälle aber insoweit, als vor 1933 an der 

Erlanger Juristi schen Fakultät keine Aberkennungen des Doktorgrades wegen einer 

strafgerichtlichen Verurteilung erfolgt waren und es hierfür vor der NS-Zeit auch gar 

keine Rechtsgrundlage gegeben hätte, abgesehen von den seltenen Fällen, in de-

nen im Zuge der straf gerichtlichen Verurteilung die bürgerlichen Ehrenrechte aber-

kannt wurden.

Für die Betroffenen selbst kommt die jetzige Aufarbeitung leider zu spät; keiner von 

ihnen ist mehr am Leben. Dennoch handelt es sich um mehr als einen bloß sym-

bolischen Akt der Rehabilitierung. Es handelt sich um ein Jahr zehnte totgeschwie-

genes Kapitel deutscher Universitätsgeschichte, das nunmehr mühsam, aber hof-

fentlich nicht ohne bleibenden Erfolg dem Vergessen entrissen werden konnte. Die 
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 Aberken nungsfälle in der NS-Zeit haben eine individuelle biographische Dimension, 

insofern hinter je dem Fall ein besonderes Einzelschicksal steht; sie haben aber auch 

eine strukturgeschichtliche Dimension als Anschauungsfälle für das diabolisch dicht 

geknüpfte Netz der scheinbar legalen Verfolgungsmittel in der NS-Zeit. Verstehen 

lässt sich dieses Kapitel deutscher Universitätsge schichte nur in der Zusammen-

schau der individuellen Einzelschicksale und der rechtlichen und tatsächlichen Fak-

toren, die hierauf Einfl uss nahmen. 

Damit also auch das hier Gesagte nicht rein abstrakt und unpersönlich bleibt, möch-

ten wir Ihnen abschließend zumindest eines dieser Einzelschicksale näher vorstellen. 

Es handelt sich um das Schicksal des Rechtsanwalts Adolf von Harnier, der 1934 an 

der Erlanger Juristischen Fakultät promovierte und später einen Widerstandskreis 

in München leitete. 1939 wurde er verhaftet und 1944 vom Volksgerichtshof wegen 

Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt. Die Universität Erlangen entzog ihm darauf-

hin als einem der letzten Betroffenen den Doktorgrad. Er starb im Mai 1945 im Ge-

fängnis. Sein Sohn ist heute zu uns gekommen, worüber ich mich sehr freue, und er 

wird Ihnen nun die Person seines Vaters und dessen Haltung in der NS-Zeit näher-

bringen.
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Adolf Freiherr von Harnier. Ein Lebensbild

LOUIS FREIHERR VON HARNIER

Adolf von Harnier, mein Vater, promovierte 1934 an dieser Fakultät, aber 1944 wurde 

ihm die Doktorwürde wieder aberkannt. Was war in dieser Zeit passiert?1

Der Angelpunkt des Geschehens lag im August 1939, als die Gesta po in Südbay-

ern, mit Schwerpunkt in München, 125 Verhaftungen vornahm. Die Verhafteten 

führte sie als bayerische Legitimisten, heute spricht die Zeitgeschichte vom Har-

nier-Kreis. Nach zwei Monaten kam die Mehrzahl der Verhafteten wieder frei, für 

restliche neun zog der Volksgerichtshof das Verfahren an sich und erließ Haftbe-

fehle wegen Vorbereitung des Hochverrats. Zum Prozess kam es dann al lerdings 

erst im Juni 1944. Verurteilt wurde Adolf von Harnier zu zehn Jahren Zuchthaus und 

1 Verwiesen sei auf den Beitrag von Marion Detjen: Adolf Freiherr von Harnier (1903-1945), 

in: Karl-Joseph Hummel / Christoph Strohm (Hg.): Zeugen einer besseren Welt. Christliche 

Märtyrer des 20. Jahrhunderts, Leipzig 2000, S. 384-401, sowie die dort (S. 401) angeführten 

Quellen- und Literaturnachweise: Akten des Oberreichsanwalts beim Volksgerichtshof im Bun-

desarchiv Berlin (NJ 1245 und NJ 1724); Akten der Gestapoleitstelle München im Stadtarchiv 

München (Pol.Dir. Weintz-Bericht, Pol.Dir. Personenakten); Akten der Gestapoleitstelle Mün-

chen und des Sondergerichts München im Staatsarchiv München (Gestapo 13, Gestapo 56, 

Gestapo 57, Stanw. 9734); Briefe und Manuskripte im Familienarchiv Harnier, Gräfelfi ng. – Karl 

Otmar von Aretin: Der bayerische Adel. Von der Monarchie zum Dritten Reich, in: Martin  Broszat 

u.a. (Hg.), Bayern in der NS-Zeit. Bd. 3, München 1980, S. 513ff.; Heike Bretschneider: Der Wi-

derstand gegen den Nationalsozialismus in München 1933 bis 1945, München 1968;  Marion 

Detjen: „Zum Staatsfeind ernannt …“. Widerstand, Resistenz und Verweigerung gegen das 

NS-Regime in München, München 1998; James Donohoe: Hitler's Conservative Opponents in 

Bavaria 1930-1945. A Study of Catholic, Monarchist and Separatist Anti-Nazi Activities. Lei-

den 1961; Christina M. Förster: Der Harnier-Kreis. Widerstand gegen den Nationalsozialismus 

in Bayern, Paderborn / München / Wien 1996; Annedore Leber (Hg.): Das Gewissen steht auf. 

Lebensbilder aus dem deutschen Widerstand 1933-1945. Neu hg. von Klaus Dieter Bracher, 

Mainz 1984; Wilhelm Seutter von Lötzen: Bayerns Königstreue im Widerstand. Erinnerungen 

1933-1964, Feldafi ng 1979.
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Verlust der  bür gerlichen Ehrenrechte – 

hier ist also der Bezug zum Verlust der 

Pro motionswürde –, ein Weiterer zum 

Tode, die übrigen sieben zu Zucht haus 

zwischen zwei und sieben Jahren.

Was kann davon heute noch 

bemerkenswert sein?

1939 war Deutschland längst fest im 

Griff des NS-Regimes, von den gro-

ßen Grauen des Weltkrieges und des 

Holocaust wusste man noch nichts. 

Es herrschte politische Grabesruhe, 

und die Gestapo musste sich um ihre 

Existenzberechtigung sorgen; da kam 

ihr die Ak tivität dieses Kreises gerade 

recht.

Dieser nur lockere Kreis lehnte Hitler 

und sein Regime schärfstens ab und 

wollte in Bayern mit der Restitution der Wittelsbacher Monarchie wieder rechtsstaat-

liche Verhältnisse herstellen. Die Mitglieder waren in der Mehrzahl einfache Leute, 

Handwerker, kleine Beamte und junge katholische Geistliche; Adolf von Harnier stieß 

1936/37 hinzu. Sein Anliegen war lediglich, politisch aufzuklären, weil er das NS- 

Regime wegen seiner inneren Widersprüche bald kollabieren sah, und dann soll-

ten politisch versierte und nicht korrumpierte Leute für den staatlichen Wiederauf-

bau bereitstehen. Er konnte in dem Kreis bald Einfl uss gewinnen und zur Galionsfi gur 

werden, da er immer sehr gut informiert war, die Rechtsbrüche der Nazis konzise zu 

erläutern wuss te und konzeptionell argumentierte. Er tat dies auf der Ebene des al-

ten Naturrechts. Er sah sich als Untertan in einer gottgewollten Ordnung, in der je-

doch jedem entsprechend seinen individuellen Fähigkeiten unveräußerliche Rech-

te zustanden, und er sah im Gegenzug die jewei lige Obrigkeit entsprechend in der 

Pfl icht. Einen Umsturz oder gar ein Attentat lehnte er ab. Er achtete peinlich darauf, 

Dr. Adolf Freiherr von Harnier, 1936 

(Privatarchiv Louis Freiherr von Harnier)
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seine Opposition in nerhalb des immer noch vorhandenen rechtlichen Freiraums zu 

formu lieren, und bremste andere, die den Kreis fester strukturieren und mit Flugblät-

tern an die Öffentlichkeit gehen wollten oder neue Mitglieder warben. Diese Werbung 

war dann auch das Verhängnis: So stießen zu dem Kreis drei ehemalige Kommunis-

ten, die im KZ von der Gestapo ‚umgedreht‘ worden waren und sie nun über die Ak-

tivitäten detailliert informierten.

Adolf von Harnier lehnte das NS-Regime insbesondere wegen seines Rassismus ab – 

und konsequenterweise nahm er als Anwalt jüdische Mandanten. Dies wiederum er-

regte die Münchner Parteigrößen noch mal eigens: er störte sie nämlich empfi ndlich 

bei ihren Raubzügen, in dem er Berliner Behörden gegen sie auszuspielen wusste. 

Hierin liegt wahrscheinlich auch eine zusätzliche Schärfe begründet, mit der die Ge-

stapo gegen den Kreis vorging.

Der Prozess wurde also im Juni 1944 geführt, dauerte drei Tage, und der Senat, der 

sechste, zeigte eine gewisse Kulanz. Mein Vater und die anderen Angeklagten konn-

ten Einwände erheben, die auch teilweise beachtet wurden. So wertete der Senat ei-

nen Zeugen der Anklage, einen der Gestapo-Spitzel, als unglaubwürdig und min-

derte den Vorwurf des Separatismus in den des Partikularismus ab  – heute nennt 

man das Föderalismus. Diese Kulanz dürfte von einer ge wissen Nachdenklichkeit 

auf der Richterbank herrühren: die alliierten Gegner waren frisch in der  Normandie 

Dr. Adolf Freiherr von Harnier nach seiner Verhaftung durch die 

Geheime Staatspolizei, 1939 (Staatsarchiv München: Gestapo 57)
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 gelandet, bei der schon zurückliegenden Katastrophe von Stalingrad hatte zudem 

der Vorsitzende einen Sohn verloren und einen „20. Juli“ gab es noch nicht. Anderer-

seits bescheinigte das Gericht Adolf von Harnier eine kaum zu überbietende Gehäs-

sigkeit gegenüber dem Nationalsozialismus und Volksverrat durch Lügenhetze – etwa 

durch Äußerungen, dass man im KZ der scheußlichs ten Behandlung ausgesetzt sei 

und dass im Reich Rechtlosigkeit herr sche.

Soweit also die Jahre von 1934 bis 1944. 

Was war der Hintergrund, vor dem mein Vater stand?

Die Familie war ausweislich des Namens hugenottisch, eine hier am Orte vielleicht 

nicht ganz fremdartige Einordnung. Der soziale Auf stieg begann in Frankfurt. Adolf 

war in vierter Generation Jurist. Die erste Generation Mitte des 19. Jahrhunderts war 

Senator und auch Bürgermeister von Frankfurt, damals eine Freie Stadt mit republi-

kanischem Status, die auch – nennen wir es einmal – deutscher Zentralort war; Ber-

lin als Reichshauptstadt gab es noch nicht.

Die Familie zog 1900 nach München. Hier wurde Adolf geboren, hier erlebte er als 

Student 1923 Hitlers Marsch auf die Feldherrnhalle und beobachtete vor allem den 

anschließenden Prozess gegen ihn. Seitdem verabscheute er Hitler wegen seiner 

Einstellungen und auch wegen seines hysterischen Gehabes. Die schon erwähn-

ten Berliner Kontakte baute er bereits 1920 auf, als er kurze Zeit Assistent des Chefs 

der Deutschen Bank war. Die damals chaotischen Zustände in den beiden Städten 

formten ihn zum Legitimisten. Die Wende in der Familie vom republikanischen Stadt-

bürgertum zum Legitimismus er folgte allerdings wohl schon in der Generation vor-

her. Eine Staats form wie die Weimarer Republik, deren Politik durch ein wankelmü-

tiges Parteienparlament bestimmt wurde, erschien ihm nicht lebensfä hig. Jedoch 

beteiligte er sich sehr wohl an bestimmten Aktivitäten der Bayerischen Volkspar-

tei, der Vorgängerin der CSU; so agitierte er für eine – allerdings gescheiterte – Re-

form des Steuerrechts, welche die Länder aus der starken Abhängigkeit von der Ber-

liner Regierung be freien sollte. Im Sommer 1932 beklagte er sich dann bitter: „Wenn 

man die Dinge weiter so treiben lässt, kann es gar nicht mehr anders als via Hitler 

zur Katastrophe Deutschlands und seiner Einheit füh ren.“ Bei der Machtübernahme 

1933 schockierte ihn die Passivität der konservativen Eliten so stark, dass er aller 
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 gesellschaftlichen Aktivität entsagte, allerdings eine Konsequenz zog: er brach 1934 

mit dem Glauben seiner Väter und konvertierte: „Die Stürme, welche der Um sturz 

des staatlichen Lebens auch auf kirchlichem Gebiet entfesselt hat, mussten jedem 

denkenden Menschen Veranlassung sein, was er als seine Überzeugung und als sei-

nen Glauben zu besitzen und zu vertei digen gewillt ist. Es ist mir zur sicheren Über-

zeugung geworden, dass Kirche im Sinne des Evangeliums nur jene zu sein vermöge, 

die sich uns in der konkreten Gestalt der römisch-katholischen darstellt.“

Und was passierte nach der Verurteilung?

Die ÜbersteIlung in das Zuchthaus Straubing zeigte dann krass den Unterschied zu 

den vier Jahren Untersuchungshaft. Die Münchner Ge fängnisbeamten hatten ihn als 

eigentlich hier nicht hergehörend mit großer Konzilianz behandelt. Einer der Beam-

ten hörte für ihn sogar die BBC ab, ein damals streng geahndetes Vergehen. Adolf 

von Harnier war also auch hinter Gefängnismauern besser als der Mann auf der Stra-

ße in formiert und zudem früher, wie über die Katastrophe in Stalingrad. Er konnte 

auch, dank eines Beschlusses des OLG München, seine Kanzleiakten weiter bear-

beiten, sich solche von der Ehefrau bringen und abholen lassen, wöchentlich ei-

nen Brief schreiben, oder Extraessen bekommen. Von der Gefängnisverwaltung als 

Dolmetscher für die zahlreich eingelieferten Ausländer eingesetzt, konnte er diesen 

hilfreiche Tipps geben. Trotzdem: „Ich stumpfe gegenüber dem ständigen Gesich-

ter-Wechsel vollkommen ab; die Gesichter haben alle einen gemeinsamen Nenner: 

Hoffnungslosigkeit.“

Nun im Zuchthaus gab es weder Besuche, noch Briefe, sondern nur immer weni-

ger und immer schlechteres Essen. Der bereits 1939 in der Gestapohaft angeschla-

gene Gesundheitszustand verschlechterte sich weiter. Adolf von Harnier hatte noch 

die Genugtuung, den Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ zu erleben; er starb am 

12. Mai 1945, als er entlas sen werden sollte, an Entkräftung.

Konklusion:

Adolf von Harnier war ein früher und konsequenter Gegner des NS-Regimes, hielt 

aber auch wenig von der Weimarer Republik – ein Bonner Grundge setz, das deren 

Schwächen umging, gab es ja noch nicht. Bei aller, fast starrer Konsequenz war er 
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aber auch ein gewiefter Taktiker, der es verstand, Behörden gegeneinander auszu-

spielen. Er agierte als eman zipierter, mündiger Bürger, gerierte sich aber als kgl. bay-

rischer Untertan. Er war einerseits egalitär, aber andererseits elitär: „So wenig wie 

früher habe ich mich jemandem ‚angeschlossen‘ – am allerwe nigsten diesem Kreis 

mir sozial beträchtlich untergeordneter Männer“, wie er im Prozess sein Verhältnis zu 

den Mitangeklagten einschränkte.

Was hatte er bewirkt?

– Er brachte die Wittelsbacher nicht zurück auf den Thron, sondern er war mit Grund, 

dass sie, der jüngste gerade sieben Jahre alt, im KZ landeten.

– Er hinterließ eine psychisch und physisch schwer angeschlagene Witwe und ein 

sechsjähriges Kind als Sozialfälle.

– Er verhalf jüdischen Klienten zur Auswanderung, und nach 1945 konnten sie leich-

ter ihre Wiedergutmachung betreiben.

– Aus dem Harnier-Kreis stammten dann nach 1945 der Vorsitzende der CSU-Frak-

tion im Münchner Stadtrat, ein Landtagsabgeordneter und Geschäftsführer des 

CSU-Bezirkes München, ein Landrat und ein stellvertretender Landrat.

Egal, ob glücklich das Land, das solche Juristen hat, oder glücklich das Land, das 

solche nicht braucht – es ist Vergangenheit. Aber ein Blick dorthin kann auch den 

Blick in die Zukunft schärfen. Und für Ihre berufl iche Zukunft wünsche ich Ihnen aber 

vor allem Glück – also etwas, dessen meine Eltern entbehren mussten.
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Haftbefehl betreffend Dr. Adolf Freiherrn von Harnier, 5. Januar 1940 

(Privatarchiv Louis Freiherr von Harnier)





Aberkennungen
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Depromotion an der 

Erlanger Theologischen Fakultät in der NS-Zeit

PROF. DR. OTTO MERK

Der Fall des Lizentiaten Georg Heinrich Neunobel (1893-1975) ist der einzige Depro-

motionsvorgang in der NS-Zeit, der an der Theologischen Fakultät der Erlanger Uni-

versität nachgewiesen werden konnte.1

Georg Heinrich Neunobel wurde am 21. Mai 1926 (so das Proto koll, offi ziell aber 

am 25. Mai 1926) zum Lizentiaten der Theologie in Erlangen promoviert. Am 27. Juli 

1929 erfolgte die Promotion zum „Dr. theol.“ in der Evang.-Theol. Fakultät der Uni-

versität Tübingen.2 Am 7. März 1942 wurde Herrn Neunobel der Lizentiatengrad vom 

1 Der Beitrag wurde zuerst veröffentlicht in: Wolfgang Simon (Hg.): Das Wort ward Fleisch. Fest-

schrift für Reinhold Friedrich zum 50. Geburtstag, Erlangen 2007, S. 190-204 [nicht gedruckt 

erschienen]. – Vgl. Johannes  Michael Wischnath: Die Universität Tübingen und die Entziehung 

akademischer Grade im Dritten Reich, in: Urban Wiesing u.a. (Hg.): Die Universität Tübingen im 

Nationalsozialismus (Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsge-

schichte 73), Stuttgart 2010, S. 999–1053, hier: S. 1031f. u. 1043. – Die Erlanger Theologische 

Fakultät verlieh seinerzeit als akademische Grade den Lizentiaten der Theologie (Lic. theol.) 

und nach 1945 den gleichberechtigten  Titel eines Doktors der Theologie (Dr. theol.). – Seit 2007 

ist die damalige Theologische Fakultät als Fachbereich Theologie in die Philosophische Fakul-

tät eingegliedert. – Die für den Beitrag  herangezogenen Quellen werden im „Archiv Theologi-

sche Fakultät“ des Fachbereichs Theologie verwahrt.

2 Vgl. das Biogramm in Neunobels Dissertation: „Verfasser dieser Arbeit, Lic. theol. Georg Hein-

rich Neunobel, Pfarrer zu N[ieder]-Florstadt i[n] H[essen] ist geboren 14. 9. 1893 zu Lau terbach; 

Oberhessen. Nach Besuch des „Neuen Gymnasiums“ zu Darmstadt, 1903-1912, wo selbst sein 

Vater als Ober-Landes-Gerichtssekretär tätig war, studierte er evangelische Theolo gie zu Tü-

bingen, Heidelberg, Erlangen, mit Unterbrechung durch Einjährigen- bezw. Kriegs dienst beim 

115. Infanterie-Regiment „Ernst Ludwig“. Nach im März 1917 in Erlangen abgeleg tem Fakul-

tätsexamen besuchte er bis März 1918 das Predigerseminar Friedberg i. H., legte in Darmstadt 

das zweite Examen ab und war seit April 1918 im kirchlichen Dienst zunächst Hilfs geistlicher 

in Mainz-Weisenau, dann in Bad Nauheim, ab Herbst 1920-1928 Pfarrer in N[ieder]- Moos und 
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„Ausschuss für die Entziehung der Doktor-Würde bei der Universität Erlangen“ wie-

der entzogen, nachdem dies ein Jahr zuvor am 27. Februar 1941 bereits durch das 

entsprechende Gremium in der Universität Tübingen geschehen war. 

Diese Maßnahmen erfolgten, weil Herr Neunobel durch ein Sonderge richt in Halle am 

27. August 1940 wegen Vergehen, die in den politischen Bereich fallen, zu zwei Jah-

ren Haft verurteilt wurde. Verurteilungen dieser Art aber haben in nahezu allen ein-

schlägigen Prüfungsordnungen den Ent zug von erlangten Graduierungen zur Folge. 

Die Verurteilungsgründe waren: 

1.) „wegen Vergehens nach § 1 der Verordnung über außerordentliche Rundfunk-

maßnahmen vom 1. September 1939“; 

2.) „wegen Vergehen nach § 1 des Heimtückegesetzes vom 20. September 1934, we-

gen übler Nachrede und wegen Verleumdung“.

Die Universitätsleitung von Tübingen hatte einst die notwendigen Unter lagen an die 

Universität Erlangen übersandt, diese sind aber nicht überliefert (Mitteilung des Uni-

versitätsarchivs Erlangen-Nürnberg vom 23. Januar 2007) und befi nden sich auch 

nicht in der Theologischen Fakultät. Letzteres erklärt sich daraus, dass die Fakul-

tät ohnehin nicht bei dieser Angelegenheit zu entscheiden hatte, sondern der oben 

genannte Ausschuss (im Übrigen vgl. Prof. Werner Elert in der unten angeführten 

 Missive vom 26. Januar 1953).

Rekonstruierend ergibt sich, dass der oben genannte „Ausschuss“ tat sächlich erst 

ein Jahr nach den Tübingern seinen Entscheid fällte, weil er  – diese Sache hinhal-

tend – nach Ablauf der Gefängnisstrafe möglicherweise Herrn Neunobel vor dem 

Entzug des Lizentiatengrades bewahren könnte. Dies aber erwies sich aufgrund des 

 Tübinger Urteils als Fehlschluss. Auch der Einspruch Neunobels gegen die Erlanger 

gleichzeitig Leiter des Erziehungsvereins im Dekanat Lauterbach. 1926 promovierte er in Erlan-

gen zum Lic. theol. Seit 1928 ist er Pfarrer zu N[ieder]-Florstadt i. H.“ (Georg Heinrich Neunobel: 

Die evangelischen Erziehungsvereine (E.V.V.). Werden und Probleme. Dissertation eingereicht 

bei der evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Tübingen zur Erlangung der Doktor-

würde, Neukirchen 1930, S. 239). Thema der Erlanger Lic. theol. Arbeit: „Aus der Geschichte 

der Privatbeichte in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hessen-Darm stadts“ (1926).
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Entscheidung vom April 1942 konnte schwerlich „auf dem Gnadenweg“ vollzogen 

werden, wie ein Schreiben von Dekan Elert an den Rektor der hiesigen Universität 

vom 25. Mai 1942 erklärt. Aus einer Aktennotiz von Frau Dr. Göpel (Leiterin der De-

kanatsverwaltung in der Theologischen Fakultät) vom 8. Dezember 1952 wird  zudem 

mitgeteilt, dass der damalige „Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung usw. …“ 

am 30. September 1942 „die Beschwerde Neunobels ge gen die Aberkennung der 

Licentiatenwürde […] zurückgewiesen“ habe. 

Diese Recherche war erfolgt, nachdem Neunobel mit Datum vom 5. De zember 1952 

bei der Universität / Fakultät die Wiederanerkennung des Li zentiatengrades bean-

tragt hatte. Im Januar 1953 wurde die „Rechtslage“ in solchen Fällen in der „West-

deutschen Rektorenkonferenz geklärt“ (wie Rek tor Heinrich Kuen Herrn Neunobel 

am 16. Februar 1953 mitteilte).

Dekan Eduard Steinwand hat sofort nach der Eingabe Neunobels die Initiative ergrif-

fen, die Sachlage seinerseits prüfen lassen und die Missive vom 26. Januar 1953 in 

Umlauf gesetzt. Die Eintragungen in dieser lassen nicht erkennen, ob die Erlanger 

Fakultät von dem Vorgang bereits aus der Zeit des „Dritten Reiches“ wusste, selbst-

verständlich aber war der Sachver halt dem damaligen Dekan Elert bekannt, wie sein 

dort eingebrachtes Vo tum vom 27. Januar 1953 aufschlussreich zeigt:
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In dem Votum Elert geht es unter anderem um zwei Punkte: a) die Zurechnungs-

fä higkeit von Neunobel und b) um das Ungewöhnliche, in den Augen Elerts Un-

gehörige, dass einem „Lic. theol.“, der in Erlangen erworben wurde, ein „Dr. theol.“ 

in Tübingen draufgesattelt wurde. Darauf ist zurückzukommen, doch zuvor soll der 

weitere Verlauf skizziert werden. 

Am 6. Februar 1953 beschließt die Fakultät, „die Wiederzuerkennung des Lizentia-

tengrades für G. H. Neunobel aufs Nachdrücklichste zu befürwor ten“ (Schreiben des 

Dekans Steinwand vom 11. Februar 1953 „An das Rektorat der Universität Erlangen“). 

In diesem Schreiben wird zugleich noch einmal fest gehalten, dass nicht die Fakultät 

Herrn Neunobel den „Lic. theol.“ entzogen habe, sondern die Universitätsleitung, und 

dass deren entsprechender Ausschuss für die Wiederzuerkennung zuständig sei.

Noch am 11. Februar 1953 trifft das Concilium decanale eine Eilentschei dung und 

beschließt die sofortige Wiederzuerkennung der Lizentiatenwür de, wie das Protokoll 

der Sitzung vom 16. Februar 1953 (unterzeichnet vom Reg. Rat Dr. Panzer und Pro-

kanzler Hans Liermann) ausweist. 

Mit Schreiben ebenfalls vom 16. Februar 1953 teilt Rektor Kuen diese Beschlussfas-

sung Herrn Neunobel mit (vgl. Nr. 4295/52 - R/y). Herr Neuno bel seinerseits bedankt 

sich am 20. Februar 1953 beim Rektor und fragt zugleich an, ob ihm die damals von 

den Nazis abgenommene Urkunde eines „Lic. theol.“ neu gefertigt werden könne. 

(„Archiv Theologische Fakultät“ des Fachbereichs Theologie)
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Nach diesem Abschluss muss es im Frühjahr 1953 ein Schreiben Neuno bels an Prof. 

Paul Althaus gegeben haben, das bisher nicht eingesehen wer den konnte, das aber 

Althaus Herrn Elert inhaltlich mitteilte. Darauf beruht das Schreiben von Elert an Alt-

haus vom 10. Mai 1953:
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(„Archiv Theologische Fakultät“ des Fachbereichs Theologie)
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Am 25. Juli 1953 gibt Althaus der Fakultät eine „Erklärung“ weiter, die mit dem Brief 

von Elert vom 10. Mai 1953 in naher Verbindung steht:

(„Archiv Theologische Fakultät“ des Fachbereichs Theologie)
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Die handschriftliche „Erklärung“ Neunobels vom 23. Juli 1953 wird nachstehend in 

vollem Wortlaut zur Kenntnis gebracht.3

„Mühlhausen 23. VII. 1953

Erklärung an die evang. theol. Fakultät der Universität Erlangen 

Mit Schreiben des Herrn Rektor Dr. Kuen vom 16.II.53 N° 4295 / 52 - R/y hat ein 

schmerzliches Kapitel meiner Lebensgeschichte ein Ende gefunden. Es möge mir 

nun noch in Kürze ein Schlußwort gestattet sein, das der Fakul tät wie deren dama-

ligem Dekan einige Erklärungen bietet, die die Geschich te meiner Inhaftierung und 

Bestrafung durch ein nationalsoz. Sondergericht in eine etwas andere Beleuchtung 

rücken, als die ist, die beim Lesen des gerichtlichen Vorgangs entsteht. 

Ich wurde im Frühjahr 1933 auf eine Empfehlung Herrn v. Bo delschwinghs auf die 

hauptamtliche, staatliche Anstaltspfarrstelle der hiesi gen Landesheilanstalt berufen. 

Dienstliche Schwierigkeiten ergaben sich für mich, seitdem im Dez. 1938 ein Ober-

medizinalrat Dr. Kolb die Leitung der Anstalt übernahm. Derselbe verbot die Abhal-

tung von Kindergottesdiensten und Christenlehren, verfügte die Aufl ösung der Evg. 

Frauenhilfe, wandelte den Kirchenchor in einen weltlichen Gesangsverein um u. un-

tersagte schließlich im Herbst 1939 die Abhaltung von Gottesdiensten überhaupt in 

der Anstaltskirche mit der Begründung, daß Heizungsmaterial nicht zur Verfügung 

gestellt werden könne. Gegen alle diese Behinderungen habe ich angekämpft und 

in jedem einzelnen Punkt Auswege gesucht und gefunden. Da augenscheinlich das 

Bestreben des Herrn Direktor Dr. Kolb auf Beseiti gung der Anstaltspfarrstelle selbst 

ging, versprach er einem in der Anstalt gerichtsinternierten cand. theol. Johs [sc. 

 Johannes] Illgen aus Erfurt die Freiheit, wenn dieser ihm Material gegen mich be-

schaffe. Herr Illgen half mir bei meinem vielartigen Büroarbeiten u. auch der Büche-

rei. Er spielte sich bei mir als einen bekenntnistreuen Mann auf, so daß ich arglos 

genug war, mit ihm über staats- und kirchenpolitische Dinge unbefangen zu reden. 

Ich hatte ihm bei dem Herrn Landeshauptmann freien Ausgang, jedoch nur in mei-

ner Begleitung, erwirkt, sodaß er regelmäßig an den von mir jeden 3ten Sonntag 

in der hiesigen Nikolaikirche zu haltenden Gottesdiensten teilneh men konnte. Er 

3 „Archiv Theologische Fakultät“ des Fachbereichs Theologie.
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 stenographierte meine Predigten teilweise nach. So auch einen Teil meiner Sylves-

terpredigt am 31. XII. 1939. Der gravierende Satz lautete: „Deutsches Volk, schwer 

ist deine Schuld vor Gott. Was hast Du getan? Du hast sogar die Brandfackel gewor-

fen in Gottes Haus. Auch Syn agoge ist Gottes Haus. Und das tatest du, das Volk, 

das sich Volk der gro ßen, der 3fachen Ehrfurcht nannte [letztes Wort nicht genau les-

bar]“. Dieser Satz wurde zum auslösenden Moment meiner Verhaftung. Ich bin mehr-

fach im Erfurter Untersuchungsgefängnis von Staatsanwalt Dr. Wölkener ver nommen 

worden. Dabei hat er mir erklärt: Wir haben keinen Grund, Märty rer der Kirche zu ma-

chen. Bei Ihnen liegt genug anderes Belastungsmaterial vor, das Ihnen das Genick 

brechen kann. Staatsanwalt Dr. Wölkener wurde 1941 nach Wien versetzt und wird 

verantwortlich gemacht für die Tötung von über 20 000 Juden, weswegen er bis heu-

te steckbriefl ich gesucht und verfolgt wird. In der Hauptverhandlung am 22. VIII. 1940 

hob Dr. Kolb als Zeuge hervor, daß ich in den Stunden der Frauenhilfe nicht nur über 

D. Niemöller gesprochen, sondern für ihn gebetet habe, worauf der Staatsan walt ge-

treu seiner Maxime ihm ins Wort fi el und den Vorsitzenden ersuchte, diesen Punkt 

außer Debatte zu stellen. Wenn Herr Professor D. Elert sich an meinen Ausspruch 

über Göring erinnert, so stand auch dieser in einem Zusammenhang, der ihm sofort 

eine andere Wendung gibt. Auf die Bemer kung jenes cand. theol. Illgen, daß Göring 

doch durch die kirchliche Taufe seiner Kinder kirchlich = christliche Gesinnung er-

wiesen habe, gab ich ihm zu bedenken, dass diese Taufe als eine taktische Komö-

die aufgefasst werden könne, außerdem gingen die verschiedensten Gerüchte über 

die Geburt der Kinder, so z. B. werde gesagt, Göring sei infolge Kriegsschaden über-

haupt zeugungsunfähig. Es ist immer eine missliche Sache, aus dem Zusammen-

hang gerissene Worte zu Gesinnungszeugen machen zu wollen. Diese kurzen Ergän-

zungen berechtigen mich wohl, nach wie vor daran festzuhalten, daß ich als Märtyrer 

für Evangelium u. Freiheit gekämpft u. gelitten habe. Die hochwürdigen Herren wer-

den es von diesen Erklärungen aus besser verstehen, welch tiefe Erbitterung meine 

Ehrlosmachung bei mir auslösen mußte. 

Schließlich möchte ich noch zu 2 peripherischen Gegenständen Stellung nehmen. 

Neben der Erlanger Univ., an der ich einst mit dem theol. Fakul täts- und einem phi-

lol. Ergänzungsexamen meine Studien abschloß, fühlte ich mich bes. der Universität, 

an der ich meine Studien begann, verbunden. Aus meinen alljährlichen Besuchen 
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Tübingens ergaben sich persönliche Be ziehungen zu mehreren Herren Professoren, 

aus deren Kreis an mich der Vorschlag zu einer theol. Doktorpromotion erging. Ich 

habe es dort nie ver borgen, dass ich Erlanger Lic. bin. Ebensowenig habe ich der Er-

langer Fakul tät meine Tübinger Promotion verheimlicht. Wozu auch? Ich bin mir be-

wußt, damit weder etwas Verbotenes noch etwas Unehrenhaftes getan zu haben, 

wenngleich mir damals Herr Prof. Procksch, dem ich offi ziell Mittei lung machte, sei-

nen und der Fakultät Unwillen zu erkennen gab. Ich habe mich zudem eingehend mit 

Herrn Prof. Preuß bei meinem dortigen Besuch im Juli 1936 über diesen Gegenstand 

ausgesprochen u. wir sind in völligem Frieden u. Einvernehmen geschieden. Wenn 

es Herrn Prof. Elert kränkte, daß ich ihn als Pg. bezeichnet habe, so ist diese meine 

Meinung auf eine irrtümliche Mitteilung zurückzuführen. Einer meiner altluth. Brüder 

– die selben haben alle in Erlangen studiert – erzählte mir vor Jahren, Herr Prof. Elert 

sei Mitglied der nationalsoz. Partei gewesen, u. halte darum z. Zt. keine Vorlesun-

gen. Es liegt hier offenkundig eine Verwechslung etwa mit Herrn Prof. Weiser oder 

auch Herrn Prof. Schumacher vor. Jedenfalls liegt es mir durchaus ferne, Herrn Prof. 

Elert kränken zu wollen. Ich hätte nur unter jener Voraussetzung seine unfreundlich-

schroffe Art mir gegenüber eher verstanden. Im übrigen scheint es mir keineswegs 

als ehrenrührig u. makel haft, wenn jemand sich mit ehrlicher Überzeugung jener Par-

tei angeschlossen hatte. 

Ehrerbietigst

Lic. Dr. Neunobel, Pfarrer a. D. und Studienrat i. R.“

Zwei Punkte seien abschließend herausgegriffen: 

1. Elert macht in seinem Votum vom 27. Januar 1953 darauf aufmerksam, dass sich 

Neunobel in der Gerichtsverhandlung „als geistig nicht normal bezeichnet hatte“. 

Nähere Hinweise sind leider nicht zu ermitteln. Vermu tungen und Fragen stehen 

offen. Sollte dies damit zusammenhängen, dass er aus Gründen gesundheitlicher 

Labilität im Jahre 1933 Anstaltspfarrer in einer „Landesheilanstalt“ wurde? Wahr-

scheinlicher ist, dass F. Bo delschwingh (d. J.) durch die Tübinger Dissertation auf 

Neunobel aufmerk sam wurde, denn der Inhalt dieser Arbeit ließ ihn für ein solches 

Anstalts pfarramt geeignet erscheinen. War es eine Schutzbehauptung wegen sei-

ner antinationalsozialistischen Äußerungen? Auffällig bleibt, dass er unter seine 
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Erklärung im Alter von 59 Jahren „Pfarrer a. D. und Studienrat i. R.“ schreibt. (Liegt 

diesem Ruhestand eine Spätfolge seiner Inhaftierung zugrunde?) 

2. Die mehrfach geäußerte Vermutung Elerts, Herr Neunobel habe mög licherweise im 

Zusammenhang seiner Tübinger Promotion den Erlanger „Lic. theol.“ verschwie-

gen, ist widerlegt durch Neunobels ausdrücklichen Bezug auf diesen in der ge-

druckten Fassung seiner Dissertation, Seite 239. Das offi zielle Schreiben an Prof. 

Otto Procksch – wohl an ihn als Dekan gerichtet –  ist bisher nicht greifbar, aber die 

Antwort von Procksch hatte Neunobel vermutlich aufbewahrt und in seiner „Erklä-

rung“ angeführt. Das Gespräch mit Prof. Hans Preuß vom Juli 1936 ist natürlich 

nicht rekonstruierbar, aber warum sollte Neunobel nicht der Wahrheit gemäß be-

richtet haben? Dass Neu nobel nicht gegen die seinem „Lic. theol.“ zugrunde lie-

gende Prüfungsord nung verstieß, ist eindeutig, doch wird man dem damals jungen 

Lizentiaten bescheinigen müssen, dass sein Vorgehen durchaus akademischem 

Brauch nicht entsprach. Die Erbitterung Elerts gegenüber solchem Verhalten ist 

verständlich.

War auch Georg Heinrich Neunobel der einzige „Fall“ innerhalb der Theologischen 

Fakultät der Universität Erlangen, dem der Promotionsgrad entzogen wurde, so zeigt 

die Behandlung bis einschließlich Wiederzuerken nung dieser akademischen Würde 

exemplarisch ein Stück aufzuarbeitender Geschichte in unserer Universität.
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Depromotionen an der 

Erlanger Naturwissenschaftlichen Fakultät in der NS-Zeit

DR. CLEMENS WACHTER

Da die Naturwissenschaftliche Fakultät erst 1928 durch Ausgliederung ihrer Fächer 

aus der Philosophischen Fakultät entstand, sind hier nur noch zwei Fälle an De-

promotionen aufzuarbeiten. Alle weiteren sechs in der NS-Zeit Depromovierten, die 

noch zu Zeiten der Zugehörigkeit der naturwissenschaftlichen Fächer zur Philoso-

phischen Fakultät, seit 1881 geteilt in eine Historisch-philosophische und eine Ma-

thematisch-naturwissenschaftliche Sektion, promoviert worden waren, wurden be-

reits im Rahmen des 1999 von den (damaligen zwei) Philosophischen Fakultäten 

initiierten Gedenkaktes erwähnt.1

Stephan Karl Louis Pietrkowski wurde am 27. Juni 1909 als Sohn eines Arztes in 

Posen geboren und war jüdischen Glaubens. Im März 1927 legte er die Reifeprüfung 

am Realgymnasium in Freiburg ab und studierte anschließend Mathematik, Physik 

und Physikalische Chemie in Heidelberg, Berlin, Freiburg und Erlangen. Mit einer Dis-

sertation „Theorie der unendlichen Abelschen Gruppen“ und dem am 13. Mai 1930 

abgelegten Rigorosum wurde er mit Urkunde vom 15. Mai 1931 in Erlangen zum Dr. 

rer. nat. promoviert. In Göttingen legte er anschließend das wissenschaftliche Lehr-

amtsexamen und 1933 in Erlangen das Examen als Versicherungsmathematiker ab 

und war von März bis Juli 1933 als Versicherungsmathematiker bei der Deutschen 

Lloyd Lebensversicherung Leipzig sowie von 1934 bis Januar 1938 als Versicherungs-

mathematiker bei den Assicurazioni Generali Triest beschäftigt. Stephan Pietrkow-

ski emigrierte schließlich in die USA und nahm dort den Namen „Stefan  Peters“ an; 

die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft vom 14. Februar 1939 nach § 2 

des Ausbürgerungsgesetzes vom 14. Juli 1933 wurde im  Reichsanzeiger Nr. 41 vom 

1 Hartmut Kugler (Hg.): Lilli Bechmann-Rahn-Preis. Erste Verleihung im Rahmen der Promoti-

onsfeier der Philosophischen Fakultäten am 5. Februar 1999 (Akademische Reden und Kollo-

quien 19), Erlangen 2000, S. 18-19.



67

17. Februar 1939 veröffentlicht und die Universität mit Schreiben vom 4. April 1939 

davon in Kenntnis gesetzt mit der Aufforderung, „wegen Entziehung des Doktorgra-

des das Weitere zu veranlassen“. Am 15. Mai 1939 wurde ihm durch das zuständi-

ge, aus dem Rektor und den Dekanen bestehende Gremium der Doktortitel entzogen 

und der Entzug im Reichsanzeiger Nr. 118 vom 25. Mai 1939 veröffentlicht.2

Die rechtlichen Grundlagen für den Entzug von Doktorgraden wurden andernorts 

in den Arbeiten über die Medizinische und Juristische Fakultät bereits ausführlich 

dargelegt,3 weshalb an dieser Stelle eine Beschränkung auf die hier maßgeblichen 

Rechtsverhältnisse erfolgen kann. Die neu gegründete Naturwissenschaftliche Fa-

kultät hatte in ihrer am 22. August 1928 ministeriell genehmigten Promotionsordnung 

in § 15 Satz 1 bestimmt: „Die Doktorwürde kann durch Beschluß der Fakultät entzo-

gen werden, wenn sich herausstellt, daß die Bewerbung unwahre Angaben enthal-

ten hat, insbesondere daß die Abhandlung keine selbstständige Arbeit ist, oder wenn 

der Promovierte wegen einer ehrenrührigen Handlung von einem Straf- oder Dizip-

linargericht rechtskräftig verurteilt wird.“ 4 Nach entsprechender Aufforderung des 

Kultusministeriums vom 3. Oktober 1933 war diese (analog denen der anderen Fa-

kultäten) folgendermaßen ergänzt worden: „Die Doktorwürde wird auch denjenigen 

entzogen, welche nach dem Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die 

Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit vom 14.7.1933 (RGBl. I S. 480) der 

2 UAE A1/3a Nr. 946g; C5/3 Nr. 49; Renate Tobies: Biographisches Lexikon in Mathematik pro-

movierter Personen an deutschen Universitäten und Technischen Hochschulen WS 1907/08 bis 

WS 1944/45 (Algorismus. Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaf-

ten 58), Augsburg 2006, S. 258-259. – Das auf dem Titelblatt der gedruckten Dissertation an-

gegebene Prüfungsdatum ist zu korrigieren.

3 Vgl. Renate Wittern / Andreas Frewer: Aberkennungen der Doktorwürde im „Dritten Reich“. De-

promotionen an der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen (Er-

langer Forschungen Sonderreihe Bd. 12), Erlangen 2008, hier insbes. S. 17-37; Bernd  Mertens / 

Margareta Feketitsch-Weber: Die Aberkennung von Doktorgraden an der Juristischen  Fakultät 

der Universität Erlangen im Nationalsozialismus (Erlanger Forschungen Sonderreihe Bd. 15), 

Erlangen 2010, hier insbes. S. 16-43.

4 UAE C5/1 Nr. 235: Bayerische Universität Erlangen. Ordnung der Naturwissenschaftlichen 

 Fakultät für die Promotion zum „Doktor der Naturwissenschaften“ (Dr. rer. nat.), 22.8.1928.
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deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt wurden.“5 In Folge der mittels Mi-

nisterialentschließung vom 25. Oktober 1935 verfügten erneuten Ergänzung der Pro-

motionsordnungen wurde der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit schließlich 

als zwingender Entzugsgrund festgeschrieben6 und nochmals in Ziffer 1 des Erlas-

ses des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volks-

bildung vom 16. Dezember 1936 bekräftigt: „… daß sich einer deutschen Doktorwür-

de in jedem Falle als unwürdig erweist, wer gemäß § 2 des Reichsgesetzes über den 

Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehö-

rigkeit vom 14. Juli 1933 (RGBl. I S. 480) der deutschen Staatsangehörigkeit für ver-

lustig erklärt worden ist …“.7 Ein Ermessensspielraum bei der Aberkennung blieb der 

Universität in diesem Fall nicht. Mit dem Gesetz über die Führung akademischer Gra-

de vom 7. Juni 1939 wurde schließlich eine reichsweit einheitliche Rechtsgrundlage 

für die Aberkennung akademischer Grade an staatlichen Hochschulen geschaffen.8

Eine formelle Wiederzuerkennung des Doktorgrades nach der NS-Zeit erfolgte – wie 

meistens – so auch in diesem Fall nicht. Vielmehr wurde einer Anfrage Pietrkowskis 

(Peters’) vom 26. Juli 1968 mit der Bitte um Ausstellung einer Kopie der Verleihungsur-

kunde, deren Original ihm durch einen Unfall abhanden gekommen sei, durch die Fa-

kultät am 16. August 1968 kommentarlos mit der Übersendung einer beglaubigten Fo-

tokopie der Doktorurkunde entsprochen.9 Stephan Pietrkowski (Peters) verstarb 1990.

5 UAE A1/3a Nr. 945: Schreiben des Dekans der Naturwissenschaftlichen Fakultät an das Rek-

torat, 22.11.1933. – Während die Theologische, Juristische und Medizinische Fakultät in ihren 

Promotionsordnungen diesen neuen Passus eindeutig als fakultative Bestimmung formulierten, 

fi ndet sich hier bei der Naturwissenschaftlichen Fakultät – wie auch sinngemäß bei der Philo-

sophischen Fakultät, die sich nach der Ausgliederung der Naturwissenschaften ebenfalls eine 

neue, nun anzupassende Promotionsordnung hatte geben müssen – ein in letzter Konsequenz 

nicht logischer Bezug einer defi nitiven Bestimmung („wird auch … entzogen“) auf ein fakultati-

ves Element in der Erstfassung von 1928 („kann … entzogen werden“).

6 UAE A1/3a Nr. 945: Schreiben des Dekans der Naturwissenschaftlichen Fakultät an das Rek-

torat, 4.3.1936.

7 UAE C3/1 Nr. 312: Erlass des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung 

und Volksbildung, 16.12.1936.

8 Reichsgesetzblatt Nr. 102 vom 9.6.1939, S. 985.

9 UAE C5/3 Nr. 49.
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Anschreiben zur Einleitung des Depromotionsverfahrens betreffend Stephan 

Pietrkowski, 4. April 1939 (Universitätsarchiv Erlangen-Nürnberg: A1/3a Nr. 946g)
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L. U.,10 geboren 1890, Student der Naturwissenschaften in Erlangen, erhielt 1921 

nach Ableistung des Rigorosums (noch im Rahmen der Philosophischen Fakultät) 

das vorläufi ge Recht zur Führung des Titels eines „Dr. phil.“; die Urkunde eines „Dr. 

rer. nat.“ wurde ihm schließlich nach Abschluss des Promotionsverfahrens 1929 von 

der – inzwischen gegründeten – Naturwissenschaftlichen Fakultät ausgestellt. 1940 

wegen Betrugs verurteilt, wurde ihm am 12. Oktober 1940 durch den akademischen 

Ausschuss für die Entziehung der Doktorwürde der Doktortitel wieder entzogen.11

Hinzuweisen bleibt noch auf eine randständige Weiterung des Themenkomplexes: 

die unterlassene Ausstellung von sogenannten „Goldenen Doktordiplomen“ (zum 

50-jährigen Promotionsjubiläum) aus ideologischen Gründen. Wenn auch der Sach-

verhalt freilich eine weit weniger gravierende Herabwürdigung als der Entzug des 

Doktorgrades bedeutete, so wurde dies von den Betroffenen doch entsprechend re-

zipiert. Exemplarisch12 sei der Fall von Arthur Eichengrün (1867–1949) angeführt. 

Als Mitarbeiter bei den Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co. in Elberfeld war 

er Mitentdecker des Schmerzmittels Aspirin, später Inhaber der in der NS-Zeit ‚ari-

sierten‘ Cellon-Werke Dr. Arthur Eichengrün und Motor der Celluloseacetat-Industrie 

in Deutschland; 1944 wurde er in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, 

das er überlebte.13 Eichengrün war mit einer Dissertation „Über das Methoxy- oxy-

10 Die Anonymisierung erfolgte – wie bei den Dokumentationen aus dem Bereich Jura und Medi-

zin – zur Wahrung des Persönlichkeitsschutzes, da in diesem Fall der Entzug des Doktorgrades, 

Folge einer strafgerichtlichen Verhandlung, ohne erkennbaren politischen Hintergrund war (vgl. 

Wittern / Frewer (wie Anm. 3), S. 12; Mertens / Feketitsch-Weber (wie Anm. 3), S. 63).

11 UAE A1/3a Nr. 946h; C4/3b Nr. 4167. – Wenn der Universität – wie in diesem Fall – ein Ermes-

sensspielraum bei der Aberkennung zukam, äußerte, auch wenn der Titel seinerzeit von der Phi-

losophischen Fakultät verliehen worden war, der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät 

die erste Stellungnahme.

12 Die Anzahl der davon Betroffenen dürfte nicht sehr hoch gewesen sein, da die Ausstellung 

von „Goldenen Doktordiplomen“ zum 50-jährigen Promotionsjubiläum nicht generell durchge-

führt wurde.

13 Elisabeth Vaupel: Arthur Eichengrün – Hommage an einen vergessenen Chemiker, Unterneh-

mer und deutschen Juden, in: Angewandte Chemie 117 (2005), S. 3408-3419.
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dihydrocarbostyril“ am 7. März 1890 in Erlangen zum Dr. phil. promoviert worden.14 

Nach dem Ende des NS-Regimes konnte schließlich auf Initiative des Ordinarius für 

Organische Chemie Rudolf Pummerer, der darauf verwiesen hatte, „Eichengrün [sei] 

Jude, weshalb 1940 die Erneuerung unmöglich [gewesen sei]“,15 eine Ausnahme-

genehmigung des Kultusministeriums (das seinerzeit die Verleihung Goldener Dok-

tordiplome bis auf weiteres hatte zurückstellen lassen) erwirkt werden. Die Natur-

wissenschaftliche Fakultät (in Nachfolge der ehedem verleihenden Philosophischen 

Fakultät) sprach Eichengrün schließlich mit Urkunde vom 7. August 1946 „noch nach-

träglich zum 50jährigen Doktorjubiläum die herzlichsten Glückwünsche aus“,16 was 

von dem Geehrten in einem Dankschreiben als ein Zeichen „öffentliche[r] Rehabili-

tierung“ gewertet wurde.17

14 UAE C4/3b Nr. 1318.

15 Ebd.: Aktennotiz Rudolf Pummerer, undatiert [Juni-August 1946].

16 Ebd.: Erneuertes Doktordiplom, 7.8.1946.

17 UAE C5/1 Nr. 45: Arthur Eichengrün an den Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät Otto 

Haupt, 30.10.1946.
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Dankschreiben von Arthur Eichengrün für die nachträgliche Erneuerung des Doktor-

diploms, 30. Oktober 1946 (Universitätsarchiv Erlangen-Nürnberg: C5/1 Nr. 45)
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Anmerkungen zur archivalischen Überlieferung und Nachträge

DR. CLEMENS WACHTER

Mit dem vorliegenden Band und der darin enthaltenen Darstellung der Aberkennun-

gen an der Theologischen und Naturwissenschaftlichen Fakultät ist die Aberken-

nungspraxis in der NS-Zeit an allen Erlanger Fakultäten untersucht. In eigenständi-

gen Publikationen erfolgte bereits die Darlegung der einzelnen Aberkennungsfälle 

für die Philosophische1, Medizinische2 und Juristische3 Fakultät. An der ehemaligen 

Nürnberger Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (im fraglichen 

Zeitraum „Hindenburg-Hochschule“), 1961 in die Universität Erlangen integriert und 

heute Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Rechts- und Wirtschaftswissen-

schaftlichen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, konnte in der NS-Zeit kein 

Aberkennungsfall nachgewiesen werden.

Gedankt für wertvolle Vorarbeiten und Hinweise sei Frau Kollegin Dr. Sabine Happ 

(Universitätsarchiv Münster) sowie den Herren Kollegen Dr. Jens Blecher (Universi-

tätsarchiv Leipzig), Dr. Andreas Freitäger (Universitätsarchiv Köln) und Dr. Michael 

Wischnath (Universitätsarchiv Tübingen).

1 Hartmut Kugler (Hg.): Lilli Bechmann-Rahn-Preis. Erste Verleihung im Rahmen der Promoti-

onsfeier der Philosophischen Fakultäten am 5. Februar 1999 (Akademische Reden und Kollo-

quien 19), Erlangen 2000. – Zu diesem Zeitpunkt bestanden zwei Philosophische Fakultäten, 

die 2007 unter Eingliederung der Theologischen Fakultät als Fachbereich Theologie wieder zu-

sammengeführt wurden.

2 Renate Wittern / Andreas Frewer: Aberkennungen der Doktorwürde im „Dritten Reich“. Depro-

motionen an der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen (Erlanger 

Forschungen Sonderreihe Bd. 12), Erlangen 2008.

3 Bernd Mertens / Margareta Feketitsch-Weber: Die Aberkennung von Doktorgraden an der 

Juristischen Fakultät der Universität Erlangen im Nationalsozialismus (Erlanger Forschungen 

Sonderreihe Bd. 15), Erlangen 2010. – Seit 2007 ist die seinerzeitige Juristische Fakultät als 

Fachbereich Rechtswissenschaft Teil der heutigen Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät.
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Die archivalische Überlieferung in Erlangen stellt sich als sehr komplex dar. Zwar 

existieren in den meisten Fällen personenbezogene Entzugsakten, die einen eindeu-

tigen Rückschluss auf den jeweiligen Vorgang zuließen. Die Durchsicht der Promo-

tionsbücher sowie, falls vorhanden, spezieller Register zu den Promotionsbüchern 

ließ jedoch aufgrund dortiger Depromotionsvermerke erkennen, dass nicht zu allen 

Vorgängen eine solche fallbezogene Entzugsakte überliefert und auch der Bestand 

an Listen mit der Bekanntmachung durchgeführter Depromotionen unvollständig ist. 

Schließlich war noch die Gegebenheit zu berücksichtigen, dass sich Depromotions-

vorgänge ausschließlich in den Promotionsakten, ohne Vermerk im Promotionsbuch 

oder Vorhandensein einer fallbezogenen Einzelakte, niedergeschlagen haben moch-

ten. Da die Durchsicht aller prinzipiell infrage kommenden Promotionsvorgänge aus 

Gründen des Umfangs selbstredend ausscheiden musste, liegt hier noch ein – wenn 

auch geringes – Potenzial für bislang unentdeckte Fälle begründet. Angesichts der 

schwierigen Quellenlage ist also davon auszugehen, dass der eine oder andere Fall 

zukünftig aufgrund neuer Hinweise wohl noch eruiert zu werden vermag.

So konnte kürzlich für die Juristische Fakultät ein weiterer, im Universitätsarchiv nur 

mittels der Promotionsakte nachgewiesener Fall belegt werden, der in der biogra-

phischen Dokumentation4 zu ergänzen ist: D., A. T., geboren 1900, promoviert 1933, 

1940 Verurteilung wegen Unzucht zwischen Männern, Doktortitel entzogen 1940.5 – 

Beim dortigen Eintrag von Julius Simson6 ist der Bearbeiterin eine Verwechslung un-

terlaufen; folgende biographische Daten sind zu korrigieren: Abitur 1905, Studium in 

Berlin, München und Halle, promoviert am 20. Dezember 1912 über „Die Ansprüche 

der mittelbar Verletzten aus § 844 BGB für das Deutsche Reich“.7

4 Mertens / Feketitsch-Weber (wie Anm. 3), S. 68. – Die Anonymisierung des folgenden Falles 

erfolgte entsprechend den dort praktizierten Vorgaben (siehe die Erläuterung ebd., S. 63).

5 UAE C2/3 Nr. 6823.

6 Mertens / Feketitsch-Weber (wie Anm. 3), S. 92. – Es handelt sich um eine Verwechslung mit 

der Biographie des ebenfalls von der Erlanger Juristischen Fakultät promovierten (jedoch nicht 

depromovierten) Julius Simon.

7 UAE: C2/3 Nr. 3469.
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Für den Bereich der Philosophischen Fakultät ist Folgendes nachzutragen: Der 

 Familienname von Ferdinand Julius Carlos Müller ist auf ‚Möller‘ zu korrigieren,8 und 

Luise Pitz, verheiratete Rosenfeld, hatte den Titel eines Dr. phil., nicht den eines Dr. 

rer. pol. verliehen bekommen.9 Ferner kann darauf hingewiesen werden, dass die Er-

stellung eines Faksimiles der 1934 publizierten Dissertation von Lilli Rahn, geborene 

Bechmann, avisiert ist.10 Der nach ihr benannte, 1999 erstmals verliehene Lilli-Bech-

mann-Rahn-Preis ist dem Gedenken an die in der NS-Zeit Depromovierten der Phi-

losophischen Fakultät gewidmet.11

Somit verteilen sich die Depromotionen an der Universität Erlangen in der NS-Zeit 

auf die einzelnen Fakultäten wie folgt: 

Theologische Fakultät: 1 Aberkennung, 

Juristische Fakultät: 102 Aberkennungen, 

Medizinische Fakultät: 22 Aberkennungen, 

Philosophische Fakultät: 35 Aberkennungen, 

Naturwissenschaftliche Fakultät: 2 Aberkennungen. 

Nach heutigem Kenntnisstand wurde damit in insgesamt 162 Fällen, die bis auf we-

nige Ausnahmen ideologisch und politisch motiviert waren, Promovierten ihr erwor-

bener Grad wieder entzogen.12

8 Kugler (wie Anm. 1), S. 21.

9 Ebd., S. 22.

10 Lilli Rahn-Bechmann: Der Darmstädter Freundeskreis. Ein Beitrag zum Verständnis der emp-

fi ndsamen Seelenhaltung des 18. Jahrhunderts, Erlangen 1934.

11 Vgl. Kugler (wie Anm. 1).

12 Da in zwei Fällen die Betroffenen an zwei Erlanger Fakultäten einen Doktortitel erworben hat-

ten und jeweils beide entzogen wurden, beläuft sich die Gesamtzahl der betroffenen Perso-

nen auf 160.


